
Vorschriftan
n <w *r

Für die Amtshandlungen Der StiftungpadmAnistration .

Die Willensmeinungen Sanckenbergs über die Errichtung und

die Verwaltung seiner Stiftung sind in nachstehenden Vorschriften

niedergelegt :

1 ) der Stlftungabrief vom 18 . August 1763 und die Zugabe zu

diesem vom 16 . Dezember 1765 .
2±Ä
Die Ofiginalniederschrift Sanckenbergs dieser beiden Stücke

sowie der 3 anderen nachfolgenden sind auf dem Archiv der Stadt

Frankfurt unterüglb . C . 9 . N8 2 aufbewahrt . Von den beiden liess Sencken -

berg im Jahrel770 bei Brönner eine grössere Anzahl Abschriften

durch Druc her3teilen,von welchen federn neu eintretenden Adminis -

taror ein Exemplar eingehändigt wird . Das Uanualexemplar Senckenbergs ,

durch einige handschriftliche Zusätze - die für die Amtahandlungen der

Administration unwesentlich sind *von ihm erweitert,befindt sich auf

dem 31adtarchiv . Ein * von Syndicus Schudt nach dem Tode Senckenberg

nach diesem vervollständigtes Druckexemplar des Stifungsbriefes und

der Zugabe ist in einem Umschlag von Goldpapier geheftet und trägt

aufi dem Deckel die Ihhaltsangabe und eine alte Inventarninmer 54 .

Es wird in dem Kassenschrank der Stiftung aufbewahrt,und soll nicht

aus der Hand gegeben oder verliehen werden .

2 ) Senckenberg hatte sich in dem § 17,pg 60 der Zugabe zu dem

Stiftungsbrief das Hecht Vorbehalten noch weitere Verordnungen zu¬

zufügen . In seinem Nachlasse fanden sich von solchen vor :

a ) ein Heft bestehend aus 23 Foliobogen betitelt :

Nonita afrd Notamlna an meine Herrn Executores und das Collegia

um kedicum,zur Nachricht Execution und Belolgung in supplementum

des Testament * und in specie Donationis auch Stiftungsinstrumenti

d . d . l8 . Augusti 1763 in specie fassen § 18 . 1764 Majo sq .

das Original dieses Schriftstückes blieb auf dem Stadtarchiv . Die

Administration erhielt eine von der GerichtsAC &nzlei unter dem 6 .

kärz 1773 ausgefertigte Abschrift,in der Jedoch auf Befehl des K&Fhtf

ein Passus ausgelassen worden war .





Zs
B ) eins grosse ^nzahl T @atara ^nt « 8 «ttal,3ch ^d^ & @ .

Diese befinden « ich ebenfalls auf dem Stadt &rchiv . Kachdei * Tode Sen -

ckenbergs erhielt die Administration nur von einem kleinen Teil der *

serbanoine Abschrift,welche der gerichtlichen Abschrift der "Bota -
: \

raina beigeflgt wurde * her Rost wurde als " ansässig * befunden und

nicht raitgoteilt . Durch Herrn Stadtarchivar Dr . 'rieg ^ erhielt die
fi/i v

‘ ch4$$4ftA $ %A-
Administr &tion im Jahre 1869 ein vollständige Abschrift «ältlicher

Schedulae * Diese ist auf 28 Blätter geschrieben,auf der 57 tun Seite

ist der in der Abschrift der Hotamina ( sÜie unter a ) } ausgelassene

Passus nachgetragen . Die Abschrift ist von Dr . Kriegk collationiert

und amtlich beglaubigt . Diese Abschrift ist di # einzige existierende ,

sie ist in rotem Juchtenleder mit Ooldpressung gebunden,wie die ge¬

richtliche Abschrift der Notamina . Beide sollen in dom Kassenschrank

der Stiftung aufbewahrt und nicht aus der H & nd gegeben oder verlie¬

hen werden . Von den Notamina befinden sich ln dem Archiv der Stiftung

noch zwei weitere,nicht amtlich beglaubigte gerichtliche Abschriften

und eine dritte,welche der Administrator Dr . *?agner geschrieben hatte ,

unter NS . * . * aufbewahrt .

In allen wichtigen Fragen,welche die Stiftung betreffen,sind

dar Stiftungsbrief mit der Zugabe,die Honlta und Notamina und die

Schodulae zu Rats zu ziehen .

Da aber die Illederschriften Senekenbergs in den Monita und

Schedulae weder chronologisch noch inhaltlich geordnet sind,sondern

niedergeschrieben,wio sie ihm in den Sinn kamen,oder ihn beschäftig -

tonjao sind zu einer leichteren Benutzung fSr die Administratoren

und Coexecutoren die wichtigsten 3estimnu gen ( die lateinischen in

einer durch einen Fachmann vorgenommenen deutschen Üebereetzung )

aus den beiden ausgezogen und inhaltlich geor ^ ^ t^t&ffg^ Uhrt .

Frankfurt Ä/Wain . Dezember 1920 .
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Di « Entstehung der SenckenbergiscJjen Stiftung ,

Bei den Akten der Dr . Seite enbegischen Stiftung findet sich

unter Nfi 22 der Archivakten der erste Entwurf zu seinem Stif -

tungsbriaf ;

"Meine Stiftungsgedanken de dato 15 Oktober 1746 . "

" Demnach der Allerhöchste nach den Path Seines Willens

mich Johann Christian Senckenberg M . P . und Physic . Bxtraord . mit

einigen zeitlichen Mitteln gesegnet,un & ich in billig « Erwägung

gezogen,welcher Gestaltenvon meiner Vaterstadt nicht allein ein
i

Stipendium ad studia academica,sondern auch sonsten vieles gute

genossen,und ich demanhero aus schuldigem Daß ] ; und Gegenliebe

mich gedrungen finde,zu dessen Wohlseyn auch mein Weniges beyzu -

tragen : So hab ^ mich entschlossen in casum mortis,wenn ohne Kin¬

der abgehen sollte,wie auch ebenfalls uxore superstite,folgen¬

des zu verordnen ;
\

1 ) 8oll meine Frau Eheliebste das in der Sheberedung stipu -

lirte Quantum voraus auch alle hiesige Statutenmässig » emo 1 Urnen
/ ■

ta zu percipiren haben .

wollt # , si # aber zu dem was nachfolg # t,da Gott sie ebenfall

mit einem guten Vermögen vor Sich Selbstengesegnet,zu Bestär¬

kung meines Vorhabens ein mehrere » thun,würde mir dadurch eine

Gefälligkeit g » sch #hon,da alle » ohnehin in keiner anderen Abx

sicht als dem Vatterlande zu dienen,geschiehst •

2 ) Soll jeuer meiner Brüder,eintausend Gulden ziehen,wenn
i

sie nicht lieber mit guter * Willen zu dem Hauptendzweck es über¬

lassen mögten .

3 ) Der Haupterbe aber,welchen hiermit in bester Form dazu

instituirt haben will,soll seyn das collegiumjaedicum hiesiger

Stadt, ( am Rand # steht ; Augustanae Confessionis Mmit anderer Tinte

durehgestriehen ) welchem hiermit alles mein Vermögen übertrage ,

8amt meinem Wohnh &uss in der Hasengassö,dass solches nach fol¬

gender Verordnung lediglich pro bono publico benutzet werden

möge wie folget ;





A ) Das Wohnhaus samt meinen eignen Mobilien soll zu ainam be -

ständigen Coliegei ©nhaus 3 gewidmet se $ n,darinnendi # Herrn Medici

nach Belieben Zu sanme n ktlnf t e halten,und zum besten das Public !

einander dia HErtd# hiatan könne,wozu ein Vorschlag thun ward «
*lr

in den Beylagen .

Es soll « » darin di # Bihlioth # (iu # ,BotaniCft > Chirurgic & ,

Mineralia,ordentlich in aina oder mehrere sfuben rangirt,und

zum Gebrauch parat gehegten werden,wozu besonder © leges anrathea

will,Vor allem werden Cat &logi beygelegt werden ,

B ) Dia Capitalian,worüber ain richtig *# Buch zu machen,und da¬

rüber jederzeit 4 von deat sämtlichen collegio zu erwählenden

Harra Collagen Augustana « Confassionis jährlich di # Verwaltung

haberjsfc auch jedesmahl bey Abgang dam ganzen Collegio Rechnung

ab st all an , auch j ** Ger vor s . Lfüha hay dam iVbg&ng 25 fl . haben soll «

wollt « f o1 g ©n &# rss * n angewendet haben :
's

a ) Sollen selbige so viel möglich in hiesiger Stadt oder

daran Gebiet © angelegt werden,gegen reichsöblich © Interessen .

Auf einem beiliegenden Zettel finden sich folgende Notizen :

Nb . Aliquid pro p &uperibus qui in vi sun ^ au33 © tzen .
<ÄCtAl401Ms?

n , Hein # Anverwandte oder so es seyn kann von d Nahmen voraus
t

zu bedenkei ^recoeimandiren .

Inveniant all 4 Wochen .

JEhrl ein Mahlzeit halte Ju . io .

Diesem ersten Entwurf lieg %» in einem besonderen Umschlag
© •

nachstehend © zwei Niderschriften bei :

& 1 )
Ü Vorschlag und Verordnung,wie mein nach meinem AbUttegben

zurhckbleibendes Vermögen anzuwenden,statt deiner Instruction

vor das Collegium medicum allhier zu Frankfurth am Mayn 9 m# lne

H errn Brüder,und beyderseitige Nachfolger .

Alldieweilen bey Lebzeiten meines seligen Herrn Vatters un <

die Zeit über,da ich als 14 © &icus und rhysicus meinem Vatterland
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gadianat haha , bay den ; : e d i einal - Aas e n dahier verschiedan # üängal

wahr g »nomHaR,walche bay ^ atzigar Stadt - Verfassung ohnnöglich ga -

hoban warden kOnnan,wia bishar all # rtihmlicha Varnahnuiigan vor -

raahliger Uedicorum zur ramadur fruchtlos abgalaufan,dia Noth -

wan &igkait sinar Verbtssarungahar nicht nur Ua &icis,sondern auch

anderan,bay ihram offtmals grossen Kachthail imd Schadan gar hal “

in dia Augen lauchtat,so haha hiermit von meinen Mitteln eine
1

Frohe machen und meinen liehen Mitbürgern zu Nutz folgende Ein¬

richtung verschaffe ^ wollen,nicht zweifelnd , es werde,täütKKii &S

Ät )üÖLm \ Ä &£ b3t& wo nicht alles,doch etwas gutes dadurch gestif¬

tet werden,wenn das studuium medieum und was dene anhängig,hosser

getriehen,die Medici * in raehrer Harmonie und Einig eit gebracht ,

und dadurch dem Vatterland taugliche Bedienten angeschafft werde :

Bevor aber zu der Verwendung reines ^ ermSgens schreite ,

wird nöthig seyn selbiges specific * zu berühren,damit aus dem

statu massae der Status der eingehenden Aenten erhelle,und äind

die Capitalien,wie selbig ' in meinen Capitalbuch befindlich ,

folgende :

l ') Ain Cax> ital bey Hess , Oarmst & dt auf die Grafschaft Brust ein \

fl 10000 zu 5% jährlich . . . . . 500 fl Interesse
&5 $

2 ) Ein Capital bey Hessen Cassel ' & fl 1500t jährl . 72fl 36 x

3 ) Ein Kecheney Capital itfl 1000 zu 4 ^ < jährl « 45 fl -

4 ) Ein Capital bey Johannes Held Hofner zu Sachsonhausen a

1000 fl zu 4 % jährl . 40 fl -

5 ) Ein Capital bey Aolms Rödelhel ; -: 312000 fl zu C>-A jähil

50 fl ( ? 100 ? )

6 ) Ein Capital bey Tour u . Taxis & 4000 fl zu 5r j . 200 fl -

7 ) Ein Capital auf den Ziiomerhof allhior a 5 ( U ) 0 x 1 j cilir 1

200 fl -

8 ) Ein Capital bey J . F Zell zu Gelnhausen a 500 fl a 5 >
' jährl

25 fl -

9 ) Ein Capital bey F . Hit Her ibidem k 600 fl l > jährl .

30 fl





10 ) Ein vechselbrief auf meinen Bruder He,J . E . Senckenborg

b 500 fl . zu t % per Mense j &hrl . fl . 30 . -

11 ) Ein Wechselbriof auf He . B . V . Haeckel a 3000 fl ,

zu 6 % jähBl . f1 . 180 . -

12 ) Ein Wechselbrief bey h . J . J . Mettingh k fl . 100 . -

13 ) Ein Wechselbrief bey K . Joh . Seyberth & fl . 100 . -

14Q Entheil an einem Kirchenplatz zu St . C & thar . jährl . l fl .

15 ) dito zu den Barfüssern jährlich 2 fl .

16 ) Sin Capital bey 3tollberg Gödern * ' a 1200 fl . zu 5 # jährl .

60 fl . -

17 ) Ein Capital bey Ysenburg Büdingen a3000 fl . zu h % jährl .

150 fl . -

13 ) Ein Capital bey Erbach Erbach k 1000 fl . zu 6 $ jährl .

60 . fl . -

19 ) Hin Capital bey Kess . Darmstadt & 1000 . fl . zu 5 % jährl .

50 . f1 . -

20 ) Ein Capital bey dito k 3590 zu 5 % jährl . in civ ( ? )

129fl . - ( ? )

21 ) Ein Recheneybrieff &500 fl . zu t $E 4% jährl . 20 . -

22 ) kn baarem Geld

23 ) An Jubelen

24 ) Gülden u . silbern Geschirr .

25 ) Hein Wohnhaus in dar Hasengasse

26 ) Meine Bibiotheque und Manuscripta

27 ) Leinenes - Gerätlie und aller übriger Hausrath,nichts ausgenom¬

men .

Vor das erste soll mein Wohnhaus in der Hasengasse,so lange

es Gott gefallen wird,ein beständiges eigenes Hauss zur Zusam¬

menkunft des Collegii medici seyn,das zu den Ende ans den Fond

m guten Bau u . Besserung erhalten werden soll,darinnen wöchent¬

lich einmahl ordentlich Zusammenkommen,über allerley alte und

neue Materien so zu ^ re raedica überhaupt nur gehören mögen,mit

einander in Freundschaft u . Vertraulichkeit zu reden,ihre Qbsor -

vata so amaerkensvrürlig sind zu Papier zu bringen , selbige auch

wenn davon eine Anzahl vorhanden,abtheilungsweise zum allgemei -





nen Mutzen dem Druck zu übergeben .

Zu der Zusammenkunft rann nein mittleres grosses Zimmer,darin

nein und der Meinigen portraits hangen,auch alles,wie es jetzo

ist im stand bleiben u . erhalten worden soll,dienen . Zur Aufheb¥ü
c

bubg u .Verwahrung derer Sripturen aber die daselbst befindlich «

Commoden und Schreibtische . Die anderen Zimmer aber zu den übri¬

gen supellectila medica,so etwa noch angeschafft werden nögten ,

als da sind : puraeparata anatomica,instrumenta chirurgica u . dori

Bey allen Zusammenkünften soll frey st 'ehan einem oder mehreren

aus meiner Familläe beyzuwchnon,wie dann ohne dieselbe kein

Capital aufgekündigt oder neu angelegt werden soll,die Rech¬

nung s u Capital bücher wenn nur beliebig einzusehen,und soll

übor das alle Vierteljahre einmahl ordentlich mit denselben al £

les durchgegangen worden,damit richtige Ordnung erhalten werde «

Zu Administratoribus ex familia bestelle ich zun ersten meinon

Herrn Bruder Joh . Erasmus Sejsekenberg,des P. & ths allhierx u .

Ke . Hofrath Ehrenfried Luther,deren jeder vor seine mühe jähr¬

lich hundert Gulden haben,auch von ihnen in easum mortis all¬

zeit einer von meiner vätterlichen u . einer von mütterlicher

Seite bestellt werden soll,welche zur Fortführung dieses Werks

dienen mögen,u . dato easu allzeit einzutretten parat seyen ,

und zu dem Ende auch Sie vor allem eine dienliche Information ,

zu voraus erhalten sollen .

Die medici sollen ihren Ran& haben nach denen annis recep -

tionis,jeder deren 6 ältesten in loco gegenwärtigen in praxi

stehenden jährlich 50 fl . bekommen,donen jüngeren jeder ln loco

befindlichen aber jährlich fünfundzwanzig Gulden . Wer von ihnen

ohne dringende Uraach die monatlichen Zusammenkauft versäumet ,
zu

soll jedesmahl 30 x zum Armengold erlogen gehalten soyn,welche

auch allenfalls am,jährlichen honorario abgezogen werden kön¬

nen . I

jEu vorderst sollen Sie Sich der Gottesfurcht u . guten Sit¬

ten befleissigen ohne welche nichts fruchtbares in der Welt
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7e mu4uol tu^ Mz/ubû ,î -fruovuci vma/1 <kj

ütiXzccteufa/ui mTo/so/̂ •
c 7m7 * 0aUo ot fauu &

'
tMttä - / & M/ * c <a cw/Ä ^ eA ^ r

^

/kj^ Ouef̂ uTfj 'uä '/kuü/^ ceuj
f Uu7^ JUUA4sjhM*lj/a WW ^Ä .

4votib-
/ m *A

4/ji 0{MU &// }&*/ & AteOitTwLilL gA&d 'eßd' Hturduu
A ' ' / y~ t ** - ■ " - / J / - ■ avtoi

ß ,
.





kltMC
mt / ? ? £ ■'

Di # Entstehung d# r Senckenbergiscfeen Stiftung *

Bei den Akten der Dr # Senc : onb ^ gisch «n Stiftung findet sich

unter HS 22 der Archivakten der erste Entwurf zu seinem Stif -

tungshrief :

"Meine Stiftungsgedanken de dato 15 Oktober 1746 . "

" Demnach der Allerhöchste nach dem Rath Seines Willens

mich Johann Christian Senckenbarg M . D . und Physic * Extraord . mit

einigen zeitlichen Mitteln ges # gnet,ung ich in billige Erwägung

gezogen,welcher Gestaltenvon meiner Vaterstadt nicht allein ein
t

Stipendium ad studia acadamica,sondern auch sonsten vieles gute

genossen,und ich demanhero aus schuldigem Dank und Gegenliebe

mich gedrungen finde,zu dessen Wohlseyn auch mein Weniges beyzu -

tragen : So habe mich entschlossen in casum mortis,wenn ohne Kin¬

der abgehen sollte,wie auch ebenfalls uxore superstite,folgen¬

des zu verordnen :

1 ) Soll meine Frau Eheliebste das in der Eheberedung stipu -

lirte Quantum voraus auch alle hiesige Statutenmässige emolumen -

ta zu percipiren haben .

wollte , sie aber zu dem was nachfolgit,da Gott sie ebenfalls

mit einem guten Vermögen vor Sich Selbsten 'gesegnet , zu Bestär -
i

kung meines Vorhabens « in mehreres thun,würde mir dadurch « ine

Gefälligkeit geschehen,da alles ohnehin in keiner anderen Ab <r

sicht als dem Vatterlande zu dienen,geschiehet .

2 ) Soll jeder meiner Brüder,eintausend Gulden ziehen,wenn

sie nicht lVber mit gutem Willen zu dem Hauptendzweck es über¬

lassen mögtan .

3 ) Der Haup ^ erbe aber,welchen hiermit in bester Form dazu

instituirt haben will,soll seyn das collegiummedicum hiesiger

Stadt, ( am Rande steht : Augustana « Conf « ssionis " mit anderer Tinte

durchgestrichen ) welchem hiermit alles mein Vermögen Übertrage ,

samt meinem Wohnhauss in der Hasengasse,dass solches nach fol¬

gender Verordnung lediglich pro bono publico benutzet werden

möge wie folget :

<»





A ) Das Wohnhaus samt meinen eignen Mobilien soll zu einem be -

ständigan Collegeienhauss gewidmet sajn,darinna ^ dia Harrn Medici

nach Belieben Zusammenkünfta halt « n,und zum besten das Public !

einander dia Hända biatan könne ^ wozu ain Vorschlag thun warda

in dan Beylagen .

Es sollan darin dia Biblioth « qu « ,Botanica,Chirurgica ,

ivlineralia , ordentlich in aina odar mehrere Stuben rangirt,und

zum Gebrauch parat gehabten werden,wozu basondara lagas anrathan

will,Vor allam werden Catalogi baygalagt werden ,

B ) Dia Capitalien,worüber « in richtige ^ Buch zu machan,und da¬

rüber jederzeit 4 von de *** sämntlichan collagio zu erwählenden

Harrn Collagan Augustanaa Confassionis jährlich dia Verwaltung

habenxk auch jedesmahl bay Abgang dam ganzen Collagio Rachnung

abstallen , auch jeder vor s . iiühe bay dam Abgang 25 fl . haben sollan

wollt « folgsndermassan angewendet haben :

a ) Sollen salbiga so viel möglich in hiesiger Stadt odar

daran Gebiet # angelegt werden,gegen reichsüblich « Interessen .

Auf einem beiliegenden Zattel finden sich folgende Notizen :

Nb . Aliquid pro pauparibus qui in vi ^ sunt ^ aussetzen ,

njleine Anverwandt « odar so es seyn kann von d Nahmen voraus

zu badankenlracommandiran .!
i

Inveniant all 4 Wochen .

Jährl ein Mahlzeit halte Jur . io .

Diesem ersten Entwurf liiginiin einem besonderen Umschlag
j i

nachstehende zwei Ni 'derschriftan bei :

i )
Vorschlag und Verordnung,wie mein nach meinem Abfrtfceben

zurückbleibendes Vermögen anzuwenden,statt deiner Instruction

vor das Collegium madicum allhier zu Frankfurth am Mayn,meine

Harrn Brüder,und bayd ^ raaitiga Nachfolger .

Alldiaweilan bay Lebzeiten meines seligen Harrn Vattars und

dia Zeit üb #̂ r,da ich als Madicus und Physicus meinem Vatterland





3 .
g ® di # n » t haba , b «y dam Madieinal - W » s «n dahiar varschiadana Mängal

wahr giinomman,walcha bey jatzigar Stadt - Varfassung ohnmöglich ga -

hoben wardan können,wi ® bishar alla rühmliche Varmahnungan vor -

mahligor Madicorum zur ramadur fruchtlos abgalaufan,dia Noth -

wandigkeit ainar Verba ssarung {abar nicht nur Uedicis,sondern auch

anderen,bey ihrem offtmals grossen Nachtheil und Schaden gar halle
I

in die Augen leuchtet,so haha 'hiermit von meinen Mitteln eine

Probe machen und meinen lVben Mitbürgern zu Nutz folgende Ein¬

richtung verschaff ^ wollen , nicht zweifelnd , es werde,iüü $JlXiÜÜi

xxwax >5 XiA
r xrafliKftX wo nicht alles,doch etwas gutes dadurch gestif¬

tet werden,wenn das studuium medicum und was deine anhängig,besser

getrieben,die Liedicift in mehrer Harmonie und Einigkeit gebracht ,

und dadurch dem Vatterland taugliche Bedienten angeschafft werden .

Bevor aber zu der Verwendung meines Vermögens schreite ,

wird nöthig seyn selbiges specifice zu berühren,damit aus dem

statu m&ss &e der Status der eingehenden Renten erhelle,und dind

die Capit &lien,wie selbige in meinem Capitalbuch befindlich ,

folgende :

lljEin Capital bey Hess,Darmstadt auf die Grafschaft Eppstein &

fl 10000 zu 5% jährlich . 500 fl interesse
a5 %

2 ) Ein Capital bey Hessen Cassel ' 5, fl 1500i ^ ährl . 72fl 36 x

3 ) Ein Recheney Caj ) ital afl 1000 zu 4 -g- % jährl > 45 fl -

4 ) Ein Capital bey Johannes Held Hefner zu Sachsenhausen &

1000 fl zu 4% jährl . 40 fl -

5 ) Ein Cax>ital bey Solms Rödelheim 3t2000 fl zu 5 % jähil

50 fl ( ? 100 ! )

6 ) Ein Capital bey Tour u . Taxis a 4000 fl zu 5% j . 200 fl -

7 ) Ein Capital auf den Zimmerhof allhier a 5000 fl jährl \ 4 %

200 fl -

8 ) Ein Capital bey J . P Zell zu Gelnhausen 3t 500 fl l 5 % jährl

25 fl -

9 ) Ein Capital bey P . Mittler ibidem 3k. 600 fl &5 % jährl .

30 fl





10 ) Ein wechselbrief auf meinen Bruder He . J . E . Senckenberg

& 500 fl . zu :
L % per [ lense jährl . fl . 30 . -

11 ) Ein Wechselbrief auf He . B . V . Haeckel a 3000 fl .

zu 6 % jähnl . f 1 . 180 . -

12 ) Ein Wechserbrief bey h . J . J . Kettingh h fl . 100 . -

13 ) Ein Wechselbrief bey H . Joh . Sevberth & fl . 100 . -

14 } Entheil an einen äirchenplatz zu St . Cathar . 1ähr1 . 1 fl .

15 ) dito zu den Barfüssern jährlich 2 fl .

16 ) Ein Capital bey 3tollberg Gedernx ' a 1200 fl . zu 5 # jährl .

60 fl . -

17 ) Ein Capital bey Ysenburg Büdingen &3000 fl . zu 5 % lährl .

150 fl . -

18 ) Sin Capital bey Erbach Erbach & 1000 fl . zu 6 $ jährl .

60 . f1 . -

19 ) Ein Capital bey Hess . Darrnstadt a 1000 . fl . zu 5 % jährl .

50 . fl . -

20 ) Ein Capital bey dito ä 3590 zu 5 % jährl . in civ ' ? )

129fl . - ( ? )

21 ) Ein Recheneybrieff & 500 fl . zu 4% jährl . 20 . -

22 ) An haaren Geld

23 ) An Jubelen

24 ) Gülden u . silbern Geschirr .

25 ) Liein Wohnhaus in der Hasengasse

26 ) Heine Bibiothocsue und Kanuscripta

27 ) Leinenes Gerathe und aller übriger Hausrath,nichts ausgenom¬

men .

Vor das erste soll nein Wohnhaus in der Hasengasse,so lange

es Gott gefallen wird,ein beständiges eigenes Hauss zur Zusam¬

menkunft des Collegii medici seyn,das zu den Ende aus den Fond

in guten Bau u . Besserung erhalten werden soll,darinnen wöchent¬

lich oinmahl ordentlich zusanrienkomnen,Uber allerley alte und

neue Materien so zu \ j> re nedica überhaupt nur gehören mögen,mit

einander in Freundschaft u . Vertraulichkeit zu reden,ihre Obser -

vata so amierkenswürdig sind zu Papier zu Bringen,selbige auch

wenn davon eine Anzahl vorhanden , abtlioilungsweise zun allgenoi -





nen Nutzen dein Druck zu Übergehen .

Zu der Zusammen ;-. unft ; -. ann nein mittleres grosses Zimmer , darin

mein und der Reinigen portraits hangen,auch alles,wie es jetzo

ist in stand bleiben u . erhalten worden aoll,dienen . Zur Aufhebub
c

buhg u . Verwahrung derer Sripturen aber die daseihst befindliche

Conmoden und Schreibtische . Die anderen Zimmer aber zu den Übri¬

gen supellectila ned :Lca,so etwa noch angeschafft werden n ' ' gten ,

als da sind : puraeparata anatomica,instrumenta Chirurgien u . dorg

Bey allen Zusammenkünften soll frey stehen einen oder mehreren

aus meiner Familläe beyzuwohnen,wie dann ohne dieselbe kein

Capital aufgekündigt oder neu angelegt werden soll,die Rech -

nungs u Capital bücher wenn nur beliebig einzusehen,und soll

über das alle Vierteljahre einmahl ordentlich mit denselben ali

les durchgegangen werden,damit richtige Ordnung erhalten werde .

Zu Administratoribus ex familia bestelle ich zun ersten meinon

Herrn Bruder Joli . Erasmus Semckenberg , des Raths allhierx u .

He,Hofrath Ehrenfried Luther,deren jeder vor seine Mühe jähr¬

lich hundert G-ulden haben,auch von ihnen in casum mortis all¬

zeit einer von meiner väterlichen u . einer von mütterlicher

Seite bestellt werden soll,welche zur Fortführung dieses ™erks

dienen mögen,u . dato casu allzeit einzutretten parat seyen ,

und zu dem Ende auch Sie vor allem eine dienlichQ Information

zu voraus erhalten sollen .

Die modlei sollen ihren Rang haben nach denen annis recep -

tionis,jeder deren 6 ältesten in loco gegenwärtigen in praxi

stellenden jährlich 50 fl . bekommen , denen jüngeren jeder in loco

befindlichen aber jährlich fünfundzwanzig Dulden . Wer von ihnen

ohne dringende TJrsach die monatliche « Zusammenkunft vorsäumot ,
zu

soll jedesmahl 30 x zum Armengeld erlegen gehalten seyn,welche

auch allenfalls am,jährlichen honorario abgezogen werden kön¬

nen .

Ui vorderst sollen Sie Sich der Cottesfurclit u . guten Sit¬

ten befleissigen ohne welche nichts fruchtbares in der Welt





auszurichten , auch befugt soynjn
it Zuziehung und Consens deren

Beysitzer aus meiner Faraillejein oder mehrere memhra collegii ,

so sich in Sauf en,Huren , offenharen Betrügereyen u . anderem unor¬

dentlichen Lehen vertiefen,auszustossen u . des aus dieser Stifi .

tung ziehenden Vortheils völlig verlustig zu machen .

Der raedicus collegii,so secretarii u . Actuarii Stelle ver¬

tritt , soll jährlich vor seine Utlhe in iirotocolliren u . registri -

ren,üher voriges allschon regulirte Fl . 50,haben .

2 )

Project .
e

Nachdem os dem Grossen Gott gefallen,mich zu zwyen mahlen

in den Wittiber = stand zu versetzen,auch meine heeden Finder

vor mir aus dieser Zeitlichkeit hinwegzunehnen,wob e^ iich ent¬

schlossen , die noch übrige Zeit meines Lebens,so , wie ich jetzo

stehe,hinzubringen , mir aber durch göttlichen Segen einiges

Zeitliche Vermögen zugeflossen,welches gerne zu Gottes Ehren ,

Versorgung derer nothleidenden und Armen,insbesondere in ; . einer

Vatterstadt , wie auch meiner Anverwandten angewendet wissen

mögte : Als habe in Betrachtung der ungewissen 7odes - Zeit vor

gut gefunden,Boy meinen anitzo,dem Höchsten sey Dank ! noch völ¬

ligen Leibes - und Gnüthskrüfften,meine letzte Willonsverordnung

oder Testament aufzurichten,welches in folgenden Punkten be¬

stellen solle :

l ) Zu meinen Haupterben setze und ordne ich das Collegium

modicui in meiner Vatterstadt Franckfurth am Hayn,dass selbiges

vor Sich und Dessen Nachfolger im Amt alles mein Vermögen nach

meinem Tode zu sich nehmen,die unten ausgeworffene Legata da¬

von entrichten,alles übrige aber zum incremanto rei nodicae

in meinem Vattorland,welchem,da ich boy meinen studiis Acadeni -

cis ehedossen von E . . Hochfdl Rath mit einem stipondio grpsgün -

stig versehen worden,ich mich zu sonderbarer Dankbarkeit ver¬

pflichtet eilte , anzuwenden belieben wolle , f erneres die Armen

mit Rath und : adica . lenten auch Geldhülfe zu versorgen , sodann
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auch noiner Familie,im Fall sich darinnen,wie dann in dar ver¬

änderlichen Welt alles iia steigen und fallen begriffen ist ,

Bedürffiige finden mögten , christlich sn . Zunahmen , nach liasgabe

eines hiebeyliegenden Vor schlag « , welcher von eben der und
*

Gültig , eit als dieses mein Testament seyn soll auch eben also

mit meiner eignen Hand geschrieben und mit meinem Siegel ver¬

sehen ist .

2 ) Meinen Beyden vielgeliebten Herrn Brüdern,nahmentlieh

Herrn Roickshofratli Heinrich Christian von Senö &enbarg zu Wien ,

und Herrn Johann Erasmo Senckenberg,verschiedener Reichsstän¬

den Rath und Raths allhier , legiro ich zuxkkhhx einem An¬

denken Jeden eintausend , Gulden,welche sie von meinen bey Hes -

sen - Darnstadt anliegenden Capitalien zu erheben haben,wobey

Selbige Brüderlich ersuche die inspection u . Mitverwaltung

meines zu oben gedachten guten Endzweck bestimmten Vermögens ,

samt dem collogio nedico gemeinschaftlicli zu übernehmen,wie

solches in obengedachten Vorschlag des mehreren -enthalten ist ,

auch Vorsorge zu tragen,dass sothaner Aufsicht von der Familie

nach Ihrem Ableben continuiret werde .

3 ) Heine beyden Iiägden,Anna Elisabeth Heintzin von Idstein

bUrtig,und Maria Elisabeth Fommerin,von Franckfurth Hayn

/ : welche letzte ) ausardem annoch den meisten Thail ihres Lohns

welcher baar dalieget,zu sich zu nahmen hat : /verschaffe ich

Jeder fünfhundert Gulden,welche ihnen nach geöffnetem Testament

sogleich ausgezahlt,auch zur Trauer Jeder fünfzig Gulden über

dieses zugestellt werden sollen .

4 ) rill ich,dass mein Fathe,Johann Christian Senckenberg ,

meines geehtten Herrn Vetters Johann Henrich Senckenberg ragen -

meisters zu Fridbsrg,Sohn der erste aus der Familie seyn solle ,

welcher zu seine . , studio raodico/ : denn ich alles mein Vermögen

zu dem alleinigen Endzweck,dass es den Hedicinalwesen zur Beför

derung gereiche,da « ArmutJi ausgenommen,anzuwenden verordne : /

wie ich solches wo mxx Gott mir das Leben fristet,selbst besor¬

gen werde,aud diesem Fond Beyhttlf « bekomme,wobey mir express «
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Nb )

SS ±hx

r
aushalta,dass er sich gottesfürchtig und fleissig verhalt « ,

widrigenfalls « aber dieses beneficiix vorlustig soyn solle,als

worauf das Collegium nedicum und nein .) Herrn Brüder zu invigi -

liren,auch demselben nit Rath und racomnendation nebst Direc -

tion seiner studiorum an die Hand zu gehen die Gütig * eit haben
ö

worden . vor dison Fun . . t wird raein angezogener Vorschlag gleich¬

falls mit mehreren die Haass - Kegeln gehen .

5 ) Sollen jeder derer dreyen hiesigen milden Stifftungen

zwanzig Reichsthaler ausgezahlet werden .

Gleich wie ich nun das feste Vertrauen hege,es werden

sowohl meine hochgeehrten Herrn Collagen als meine Herrn

Brüder die bay dieser meiner Verordnung habende so unschuldige

als nützliche Absichten genehmigen und die dabey vorfallende

Mühe willig übernehmen,auch ein Hochedler Rath dieser Stadt die¬

selbe als zun gemeinen Xjttxxn besten lediglich abzielende kräff -

tig befördern und beschützen : So habe zu dieses alles Stetig¬

keit unter der ausdrücklichen Bedingnuss,dass im Fall diese Ver¬

ordnung nicht als ein Testament gelten könnte,sie als ain Codi -

cill,Donatio mortis causa,oder anderer letzter Wille,wie der

immer Nahmen haben nag,gültig seyn solle,die Unterzeichnete

drey Herrn das Raths geziemend requirirt,dass Sie diese meine

letzte Willensverordnung mit Ihren Nahnens Unerschriften und

Petschaffton bekräfftigen mögten .

Nb ) Am Rand steht : An hoc ?Melius forte Ilagistrat nicht anzuru¬

fen damit nicht Deputate gesetzt werden u . Kagistratus in seiner

darüber extendirten Jurisdiction alles verderbe . Wäre vielleicht

besser vom Kayser ain Privilegium zu verlangen . Die hiesige

Lutherische Niderländische Gemeine ist mit Hagistratu annoch

olmmalirt .

FranckfuräSf d . 7 Novembets 1748 . ( L . 3 . ) Ich Johann Christian

Senckonberg lad . Doctor bekenne , dass dieser nein letzter und

leibster Wille,welchen ich eigenhändig aufgesetztet .





3 . Entwurf . v 17*| ö\

In einem Umschlag mit der alten . IT2 134 . findet sich der weitere

Entwurf :

Im Namen Gottes Amen !

Gleic $ wie bey uns Menschen nichts gewisser als der Tod ,

nichts ungewisser aber als die Stunde desselben ist,und es sich

etwan nach Gottes allein gutem Willen fügen raögte,dass ich ohne

förmliches Testament zu machen,welches mir jedoch fest vorgeset

zet,abscheidete : Soll dieser,mein eigenhändiger und von mir selb '

st besiegelter Aufsatz eben diese Gültigkeit haben,und wird ver

hoffentlich von den Meinigen nicht impugniert werden,weil er das

Beste des Vatterlandes In medicis u . das Wohl derer armen zun Eni

zweck hat,Got vor jene auch dergestalt gesorgt hat,dass wo sie

wollen , es ihnen an zeitlichen Kothwendiag '
:eit nicht fehlen

wird .

1 ) Besteht mein Vermögen in Gapitalien welche in meinem Ca -

pitalbuch specificirt sind,und dazu die Documente in einer be -

a
sonderen Chatoulle verwahrt sind ; In Barschaft,so die anzutreffe :

in dem eisernen Schrank und Commode in der untersten Stube,so¬

dann in der 2 Stigen hoch hinten aus gelegenen Stube,u . darinnen

in denen Schränken,Commode u . eisernen . : ista u . Coffre,in welchen

letzteren alles mein Eigenthum,der Magd Pommerin Lohn,so k part

darin liegt ausgenommen,wie auch in oben gedachter Chatoulle

der Magd Eva Reussin Wechsel auf die Judenschafft zu Fridberg ,

u,ihr Testament von 1750 * im Augusto .

2 ) Meine Erben sollen seyn,meine Herrn Collegen,S &mntliehe

Medici der Stadt Frankfurth,vor sich u . ihre Nachfolger im Amt

zu ewigen Zeiten,also zwar,dass die Ravenims halb zun Aufmehren

rei raedicae in der Stadt , halb aber vor Hausarme,so es würdig

sind,verwendet werden,u . sollen Medici die Administration darü¬

ber allein haben,u . sich unter einander berechnen .

Kain Wohnhauss in der Tlasengasse • mag zu Zusammenkünften

dienen,auch die Bibliothque,welche jährlich mit nützlichen Bü¬

chern vermehrt werden Mann,ex omni facultate,potissimum vero





nedica .

(

F ) Folgen die Legatarii .
Herr

Mein älterer Bruder Reichshofrath soll Fl eintausend nach dem

Kechsrlcours haben u . ebensoviel der fingere,Rathsherr zu Frank¬

furth , vor ein Andenken . Meine Magd Slisab . Fommerin Reichsthaler

fünfhundert nach dem Weehselcours . Die Köchin Heintzin Reiclis -

thaler vierhundert eben also . Die Magd Reussin einhundert Thaler ,

ebenfalls . Und wäre mein Wille,dass erste u,2te in meinen Wohnhaus

blieben,so sie nicht heurathen,um meinen Herrn Collegen wie mir ,

um eben den Lohn u♦Kost,Dienst zu thun .

Reliqua ipsi pro sua sapientia curabunt,in quibus nec modum

pono nec limites .

Wie nun meine Absichten redlich sind,werden sie verhof ^ entü

lieh auch redlich handeln u . gedenken,dass in Entstehungsfall Gott

seinen Segen wegnehmen u , ihr Glück einen anderen geben wird .

Gleichwie ich aber von ihnen anderes hoffe,so recommandire Ihnen

aus treuem Gemüthe sich an Gott zu halten,der nein Führer u . iiein

Erretter gewesen in allen,oft misslichen Umständen meines Lebens ,

und den ich,weil ich seine Treue lebendig erfahren habe,wahrhaf¬

tig trauen gelernt , und gewiss weiss,iiber alle zeitliche Gewiss¬

heit , dass er,wie er in meinen Leben gethan,es auch in meinem Tode

gut mit mir machen wird . Minen besseren Herrn finden Sie nicht,u .

ohne ihn zu leben ist Thorheit,Sünde u . Hölle . Qui capit hoc sepit

et vivit in aeternumj

Arne Anverwandte von mir,so sie der Almosen werth,will zu

guten Andenken hiermit empfohlen haben,auch so etwan einer Stu¬

dium medicum Chirurgie um , od . phar na c e u t i c u; . ergreif ' en wollte ,

ilime mit gutem Rath , auch einiger GoldhUlf e liebreich an Rand zu

gelier .

Dieses haben in Eile entworffon und Eigenhändig unterschrie¬

ben auch besiegelt,am dreyssigsten Septenbris,Anni eintausend

siebenhundert fünffzig,Abends zwischen neun und zehn Uhr .

( L . S . ) Johenn Christian Sonckenberg M. ed . Dr . manu ppia .





Jll
Addenda .

Sachse derer Medicorum « ollen eigentlich jederzeit die Ad¬

ministration des g &ntzen Vermögens,dse Bibliothequo etc . haben ,

und so deren einer mit Tode abgehet,die Übrigen fünfe einen neu -

enCollegum wählen,und in dieser Wahl sonderlich darauff sehen ,

dass sie einen rechtschaffenen und redlichen Mann auslesen der

gegen Gott und den nächsten sein Wort hält,und deren aiff die

Medicinalordnung geleisteten eidlichen Pflichten sich gemäss

verhält ; wie ich denn weilen Herrn Dri . Hüller sieses requisitun

abgeliet,da er sich in pharmaceutica und anderen Dingen contra

datarn fidem melirt,vor immer ratione meiner Habseligkeit die

exclusivam gehe .

Damit aber diese 6 Herrn ihre Mühe nicht umsonst thun ,

soll deren jeder ex maorum reditu,jährlich fünfzig reichstha -

ler parcipiren .





In hinein Umschlagjiait Aufschrift : Project zun Vermächtniss

an die Uedicos allhier in Ffarth . de 1755 . fratris Rhfraths

eigenhändiger Aufatz dazu . ( No 34 . u , 188 ) findet sich : folgen -

der Entwurf :

1755 . April . Ich Endes Unterzeichneter Johann Christian Sencken - 1

b »rg,Medicinaa Doctor,Hochfttrdtl . Hessen Cassl . Hofrath 1

und Leibnedicus,wia auch Fhysicus Ordinarius allhier , 1

füge hierdurch allen und jeden , denen hieran gelegen , 1

zu wissen : 1

Dennach ich bey nir in reife Erwegung genommen,dass 1

keine Bemühung des Menschen wohl angewendet seye , 1

welche nicht das gemeine Beste,und in denselben

aller und jeder,und hiermit auch seinen eignen Nutzen ]

zum Endzweck hat,und ich mich solchem nach mich eben¬

falls verbunden erachte nach meinem von Gott mir gnä -
O i

dig mitgetheilten Vermögen mich dahin zu bÄrbeiten :

Als habe mich unter göttlichem Bey * tand,wie auch mit

Beyrath meiner nächsten Anverwandten,entschlossen aus

aufrichtiger Liebe und Dankbarkeit gegen mein ^ atter -

land,die Stadt Fr & nkfurth am üayn,anitzo,da mich ,

Gottjsay Dank,bey völliger Gesundheit und Leiben und

Gemüths - Kräfftan befinde ein » kleine Stifftung,wel¬

che ins besondere dem Studio medico und denen Armen

zu gut kommen sollet , zu machen , und , so Gott hinkünfiig

Leben und fernere Mittel verleihet,von Zeit zu Zeit

zu verbossoren . Si © soll kürtzlich in folgendem besteh

hen :

l ) TTebergebe denen hiesigen Herrn Medicio,meinen aller¬

seits hochgeehrten Herrn Mitarbeiter in Bhysicis und

medicis nein in der Hasengasse gelegenes und von mei¬

nen seligen Eltern ererbtes Wohnhaus,als ein Eigen¬

thum , dass Sie Sich dessen zu ihren zusammenkUnfißten ,

Aufhebeung einer Bibliothequo , allerley naturaliun ,

und wie Sie übriges solches zun Nutzen und Erweiterung





ihreijWi .ssenschaf t zu Gottes Ehren und des nächsten

Vortheil am dienlichsten ermessen werden,nach Belie¬

ben bedienen mögen . Es werden auch hhe mit denselben

einige mobilia zugleich zugestellet werden,worüber

ein inventariun zu machen ist .

2 ) Uebergebe Ihnen auf eben solche Bedingung !? Zehn¬

tausend Gulden in Carolinen * & Fl . 10 gerechnet,baar ,

welche bey hiesiger Löbl . Stadt,oder doch in deren

Gebiete angelegt,und die halbe Abnutzung davon zu

Erhaltung des Hauses in Bau u . Besserung, .Anschaffung

guter Bücher und anderer zur medicinischen Wissen¬

schaft nothwendigen Dinge angewendet werden soll,die

/ : Nb . ob vor Wit - andere Hälfte aber vor arme Kranze von hiesigen Ein¬
üben derer Medi¬
cinorum etwas a wohnern bestimme,wovon gedachte Herrn Medici ein unter
part auszuwerffen ?
± ihnen nach gutfinden anzusetzondes quantum,bey denen

ohnehin geschehenden Besuchungen durch dero Herrn Mit -

collegen zuzustellen,und die Hamen des überreichenden

Medici sowohl als des Kranken,sannt Jahr und Tag wie

auch die Zahl des abgereichten Geldes richtiger Be¬

rechnung halber in einem besonderen Buch fleissig an -

zunerken belieben wollen ; welches denn auch mit der

anderen Hälfte der Abnutzung gehalten werden soll .

3 ) lleine Bibliothe -que,wie sälbe Jetzo steht u . etwa

annoch vermehrt werden mögte,als worüber ein richtiger

Catalogus zu verfertigen wäre,wobey mir Jedoch den

Besitz auf lebenslang reservire,gleichwie mir auch

auf den Fall,wenn Gott gefiele mich dessen bedürftig

zu machen in meinem N . l ) gedachten Hausse ad dies vita

eine nothdürftigo Wohnung,wie auch von dem N . 2 ) ge¬

dachten Capital eine Beyhülfe reservires .

4 ) Mein Naturalien Cabinet wie auch Supellectilern

botanicum,und andere Curiosa,worüber ein ordentliches

inventariun zu errichten wäre .

Damit aber dieses alles desto ordentlicher ins

Werk gesetzet werden möge , ersuche Jederzeit Jene





leine nächsten Anverwandten,welche dermahlen meine

heyden Herrn Brüder sind,entweder in Person oder

durch gevollmächtigte treue suhstitutos aus der Fa¬

milie , sich dieses zum Besten des Piiblici eingerichte¬

ten Werkes anzunehnen mit denen Herrn Medicis die Ca¬

pitalien zu dieponiren , auch vor . diesen sich alle vier

thel Jahre,Rechnungen vorlegen zu lassen,wie denn

alljährlich auf den ersten dos Ilonats Hajo ein sol¬

ches auch von denen Herrn Hedicis u , ihnen vor dom

ältesten Herrn Stadtsyhdlco geschehen soll,welchen ,

wie auch meinen Anverwandten vor ihre Kühe von dem

Collogio medico jährlich eine Erkennlichkeit zu ma¬

chen wäre .

Und weilen bey der Sendzenbergischen Familie annoch

comnunia Documenta und anderes vorhanden,welche in

IIo l ) gedachtem Hausese zu verwahren hahe,so halte

mir , solang es nöthig die drei ?- otiegen hoch gelegenen

zween vorne auf die gasse gehende Cammer hiermit

dazu aus .
i

Diese freywillge Donationen inter vivos habe ich

Endes Unterzeichneter eigenhändig untorschriehen ,

auch sowohl meinen Herrn Collegia als Anverwandten

gleichlautende Exemplaria davon zugestellt,welche mit

mir alles ratione Illustris Senatus u , sonsten an¬

noch anzuordnende ferneres ohnschwer "berichtigen

werden .

Beilage auf einem Settel : ( von der Hand des
Bruders Reichshofrat v . 3, )

d . S . Oct 1754 Ffti .
( von J . C . S . Hancl )

Punctation

( 1 ) das Haus in der Hasengasse,zur Zusammenkunft

der medicinischBH Fncultaet in Franckfurt .

( 2 ) die Bihliotliec .

( 3 ) ein Capital ad . Fl . wovon . Fl . zum Fun -

do der Bibliothek,das übrigo aber theils zur Unterhal
tung des Hausse ;» theils zu einem Kedicinischen Sti -





pendio destinirt sein solle .

( 4 ) dQr ültost9 von der Sonckenbergischen Familie ,

solle die Oberaufsicht Uber alles haben,dergestalt ,

dass Ihm alljährlich,8 Tage nach dem neuen Jahre ,

Relation über alles erstattet,und die Rechnungen von

Ihm eingesehen werden sollen .

( 5 ) wäre der Senior nicht in loco Franckfurt gegenwär

tig,solle solches von Ihn demjenigen aus der Familie

so gegenwärtig,und wann sich niemand da befände,ei¬

nem deseiben Bevollmächtigten übertragen werden .

( 6 ) die Unteraufsicht aber,Führung der Rechnung,und

Direction des ganzen Vorstands,wie auch den Vorschlag

zu Vergebung des 3 (fipendii an den Senioren versiebet

derjenige von denen Physicis ordinariis,oder allen -

Nb . douceur falls sonstigen Doctoribu .» Hedicis,welche der Senior

Faniliae am tüchtigsten befinden wird ,

der Senior Faniliae ist angewiesen,je von 5 Jahren zu

5 Jahren den Löbl « Sanitäts - Ant,die anzeige 4 Wochen

nach Noujahr,bey jedesnahliger Strafe ( von ) 100 Rthlr

zu thun,wie es mit der Stiftung bewant,und des Stif¬

ters Willen befolget seye,welches Endes dann auch der

Stiftungsbrief bey der Sanität deponirt,und selbe da¬

rüber zu halten gebeten wird .

( 8 ) L3bl . Magistrat wäre zu bitten,diese Stiftung ,

als zum Besten des Fublici gerichtet,zu Öonfirniren .

TJnton von J . C . E . IIand : Copiam dedi fratri Sonatori d . ll I
' ov 1754 .

i _

~~ '
Es legt ein Zettel beit *' Medici ingonia exx>loront filiolorum suorura,soll

diese Stiftung nicht als einen Brodkaä en vor ihre Einder ansä -
%
lüx

hen,si vita studlia dantur I linerva , lusere oi >era,nil in tmto fit ,

quod contra naturan fit . requisita Hippocratis in futuro medico
pro cai ) tu

not ent . lieber dio ihrigen Eins tl er u . HandwerkoiVlernen lassen ,

werd on mehrere Ehre davon haben . nam dantur in qualibet arte he ;
roes .





JT
fl ter Entwurf . von 1757

Kund und zu Wissen wem hieran gelegen,dass ich Johann Christian

Senckenberg,nach reifer in der Furcht Gottes gepflogenr Ueber -

legung iTUCh entschlossen mit Vorbehalt neines nöthigen Lebens¬

länglichen Unterhalts und Genusses,alle neine zeitlichem H&be ,
welche mir allhier in meinem Vatterland Frankfurth durch Gött¬

lichen Segen zugeflossen,und etwan solang mir Gott das Leben

fristet annoch zufallen mögte,hinwiederum zu Desselben Nutzen

anzuwenden,und zwar dergestalt,dass die eine Hälfte davon gr »

incremento rei me ie andere aber vor arme Kranke als eine

Nothhülfe verwendet werden,und Uber den Ko dun dieser Verordnung

oder Donationis inter vivos künfftig ein förmlicher Aufsatz er¬

richtet werden solle,hiebey aber am besten gefunden den anderen

Theil,der die Armen angehet am ersten zu reguliren . Als habe zu

dem Ende hiermit den Anfang und folgenden conditione ^setzen

wollen,darin vielleicht in der Verwaltung ergebende nöthige

Linderung umd Mehrung so allein den wahren Nutzen des publici

und deren amen Kranken zum Ziel hat , ich mir hiermit roservire

und will,dass alles hierzu gehörige von meiner Hand eben wie

diese disposition gültig » eye .

Und zwar bestehet das vor Jetzo ausgeworfene Capital in folg

gonflem

l ) Einem Capital von Zehntausend Gulden,welches

laut Verbriefung auf der Hessen Darmstättischen Herr¬

schaft Epstein hafftet Fl 10000

2 ) Enem anderen van dreytausend,neunhundert

Gulden,als ein -RestkaufSchilling auf Bodenmeis -

ters Laschhorns Hauss in der Kornblumengasse

allhier stehend 3900

3 ) ferner baar in alter Küntz,so annoch an -

zulegon,und zwar wie nach und nach sänm 'tliches

anzulegen seyn wird,in hiesiger Stadt oder deren

Gebiethe 110 0>
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Zusammen fünf zelientausend Gulden ; davon das eingehende Interesse

von unten "bemerktem dato an vor Arme Kranke zu verwenden , das Ca¬

pital aber zu diesen Endzweck in perpetuun dienen soll . - •
t

Ich verstehe hier Arme Kranke von allerley Sand und Reli¬

gion in hiesiger SAAdt,welche denen Medici » bey den Besuchen

Vorkommen,und einer Beyhülfe würdig sind,sie mögen gleich

solche begehren . oder aus Schamhafftigkeit nicht verlangen,wie
i 110

oftnahlen redlichen und wahre Ehre lebenden Personen die geran

arbeiten wenn sie nicht durch Krankheiten verhindert würden ,

widerfährt,und zwar soll dieses nur als eine Nothhülfe währen ,

solang die Krankheit andauert,als dann aber selbige ihre eige¬

ne Nahrung von ihrer Hände Arbeit wieder überlassen werden ,

welche,wenn sie die allen Menschen nothwendige wahre Frönmig -

i eit zum Grunde legen wollen,Jederzeit genugsam zureichend ist

sie bey Nahrung und Kleidern vergnügt und mithin glückselig

zu machen .

Es soll aber ih der Austheilung nach der Würdigkeit und

nach eLhk mehreren oder wenigerem Bedärfniss,welches sorgfälti¬

ger Beurtheilung dem weisen und redlichem Ermessen deren Ad¬

ministratoren anheimgegeben wisd,die Gabe grösser oder kleiner

eingerichfcfc £ ,und nie auf einm &hl über vier Gulden erhöhet wer¬

den , wobey der Name,Geschlecht,Alter und Krankheit,auch wohl

'{J

der erfolgte Todt der leidenden Person,aant der Abgereichtön

Gabe und den Namen des Herrn ITeberbringers,mit wenigem in das

Ausgabe Buch zu notiren wäre,um eine stete Notziz von derglei¬

chen Personen zu Unterhalten .

Sofort wällen drey Bücher anzuschaffen

1 ) Das eben Jetzt gedachte Ausgabe Buch ,

2 ) Ein Capitalbuch ,

3 ) Ein Einnahme - Buch,darinnen die eingehenden Henten und

was etwan sonsten noch hinzu käme accurat zu berechnen .

Es ist hierbey mein Votsatz,solang mir Gott Leben,Gesund¬

heit und Tüchtigkeit verleihet,dieses institutum bestmöglichst

in gute Ordnung und Fortgang zu bringen,und erbitte mir hierzu





den Bestand r,ie j_n9r Hochgeehrtesten Herrn Collegarun hey hie¬

sigem löblichen Physicat,welche hierin bahülflich zu seyn sich
i

lebreich anerhoten haben . Sollte es aber Sott gefallen,mich im

Leben durch diesen oder jenen Zufall zu der Administration un¬

tüchtig zu machen , oder durch den Todt von diesen Posten abzu¬

lösen , so ersuche einen oder zween meiner nächster
^
fiier anwesen¬

den Anverwandten meine Stelle,nebst denen Herrn Physici zu ver -

trett9n,auch sich gefallen zu lassen,damit aller Verdacht und

Vorvrürffe von Ihnen abgewendet werde , sich alljährlich einnahl

im r. onat J &nuario mit dem ältesten Herrn Syndico und den Herrn

Seniore des Bürgerlichen Ausschusses deren Herrn Einundfünfziger

zu berechnen und über dieses sowohl als auch ebenmässij Uber das

ganze Quantum so ad medicos usus zu destiniren vorhabe,Rede

und Antwort zu geben,auch sämmtliche Bücher von Ihnen inspici -

ren zu lassen .

Gleich wie nun dieses Vorhaben die Liebe Gottes und des

Nächsten zun Ursprung hat,so wolle der Herr aller Herrn es mit

seiner Gnade und Segen begünstigen,auch denen so hieran treu¬

lich arbeiten halffen,reicher Belohner sein in Zeit und Ewig¬

keit .

Frankfuth d . l . J &nuarii 17157





Gter Entwurf von 1760 .

In einem Umschlag mit dar alten Kiinner 134 findet sich folgen¬

der Ehtwurf :

In Erwägung der Hinfälligloit und oftmahlen schneller En¬

digung dieses elenden zeitlichen Lehens,habe ich Endes unterzeich

neter Johann Christian Senckenherg mich entschlossen,über die mir
i

von Gott verlehenen und hey meinem Tode etwa übrig bleibenden

Habsseligkeit,mit der Hülfe Gottes,und nicht ohne Rath meiner

Horrn Brüdern,dergestalt zu disponiren,dass solche zun Besten

meines Vatterlandes,welchem zu nutzen nach meinen geringen Ver¬

mögen lebe und sterben will,dienen möge ,

. Ich setze und ordne demnach zu meinen wahren und einigen

Erben sämtliche hiesige Herrn Medicos Protestantischer Religion ,

also und dergestalt,dass das Collegium der Ilerrh Physicorun,wel¬

ches von Alters her nach hiesiger Verfassung den engeren Aus¬

schuss des Qantzen Corporis medici f omulirt , und Demselben als

Mitglied des Löblichen Officii sanitatis vorgesetzt ist,das Di¬

rektorium der Administration meiner Verlassenschaft haben,und

nach Gutfinden sich aus denen übrigen Herrn Medici solche Per¬

sonen zur I
' itpflege auswählen möge,welche hierzu brauchbar,ge¬

meinnütziger Absichten seyen,und diese Arbeit gerne tibernehmen .

Es bestellet aber meine Verlassenschaft im Haus,Bibliothequo ,

Mineralien - Cabinot,Sunelloctile botanic ? ,etc . Capitalien,Baar -

schaf r ten und allem deme,was meine Handbücher,und ausser diesen

von meiner Hand geschriebene,besiegelte,und mit meinem Hamen

unterschriebeneKachrichten geben werden,wovon meinen Herrn Col -

gis - ex Phybicatu bey meinem Leben die nüthige Wissenschaft ar¬

theilen , und oie zur Kitverwaltung erbitten will,welche ebennöB -

slg bey meine i Abschoiden,ohne dass jemand,wer der auch seyn

mögte,die Hände einschlagen,alssbald von allen Possession zu

nehmen,und meine Leiche nach der schrifftlich verfassten Weise

zu besorgen ersuche .

Die Anwendung betreffend „ ist mein Wille,das ^ von der Ab-





nutzung ein dritterteil zum Aufmehren und Besten der Facul -

tatis und studii medici in promovenda salutate Tuiblica , einen

vor Arme Kranke,dir dritte aber zur Capital - Anlage und Con¬

servation , wie auch einiger Verbesserung des Fond verwendet ,

und dieses letzte nicht in das unendliche,und zur Aufhäufung

grossen unnützen und schädlichen Guthes betrieben werde,wann -

anliero die zween ersten fälle hauptsächlich zu bedenken wären .

Zu allen werden nützliche Vorschläge von meiner Hand sichfe

vorfinden,welche unter Anrufung Gottes,mit Weisheit und Redlich¬

keit , nach bestem Wissen und Gewissen,wie ich selbts handele ,

auszuüben,dnd dem selben ■ aase zu geben ersuche,damit unter

denen hiesigen Herrn Medicis allzeit ein gutes Vernehmen und

Eintracht in der Arbeit zum gemeinen Nutzen möge angetroffen

vferden . Und zu dieses alles Beförderung hätten sämmtliche Herrn

Medici jährlich einmahl,gegen ein ledesmahl zu entrichtendes

billges Honorarium,den ältesten Herrn Syndicum des löblichen

Collegii derer Herrn Einur . &fünf ziger,benebst einer Person von

der Send - enbergischen Anverwandschaft zu Sich zu bitten,und

Selbige von ihrer Administration,aus ihren vorgelegten Büchern

die nöthigo Information nehmen zu lassen,und,wo erforderlich ,

deren Beyraths zu x>fl9gen .

Die mit meinen Herrn Brüder gemeinschaftlichen wenige

Dinge,wenn davon bey meine ; l Ableben noch etwas übrig seyn sol¬

lte , werden nach vorhandener meiner handschriftlichen besiegel¬

ten und unterschriebenen Notitz zu berichtigen seyh,audi die

legata vor das Hausgesinde dieser Art,mit jene . :, eben die Gül¬

tigkeit haben,und exequirt werden,wie dieses Testament selbsten

Zur solennen corroboration dieses Vermächtnisses habe die

unterschriebenen dßey Herrn und Mitglieder eines HochEdlen

Raths gehorsamst erbeten,dass Sie dieses Vorgangs Zeugen zu

seyn,und mit Ihrer Handschrifft und Siegel,wie von mir selbst

hiermit geschiehst alles zu igestätigen belieben wollen .
Frankfurt ^ d . Martii 1760 . \ ♦

( LS ) Ich Johann Christian Senckenberg rel &Lnae Loctor und Fhysicus ordinari -
us A allhier,bekenne,dass obstehender von mir selbst verfasster , eigen¬

händig geschriebener - unterschriebener - und besiegelter Aufsatz meinen letzten
und liebsten Willen enthalte .





mittelbar hinter diesem Entwutf liägt eine Niederschrift von

der Hand des Archivars Dr . Siegener mit Correkturen - von der Hand

Senckenbergs ^Und Zusätzen -,welche diesen Testamentsentwurf erwei¬

tert und verbessert . Diese Niederschrift lautet :

ad pag 1 )

ad verbum dienen addat . und als eine immerwährende Stiftung

verbleibe » *

1 ) Setze und ordne ich zu meinen wahren und einigen Erben

die sämtlichen hiesigen Herrn Iledicös Frotextantischer Re -

ligion und deren allhier ordentlich recipirte beständige

Nachfolger also und dorgestalt,dass da diese dem Collegio

Iledicorum zu Nutzen beschehene Erbeinsetzung hauptsächlich

den fortdauornden blühenden Zustand desselben und die bes¬

sere Pflege der Kranken zum Endzweck hat,ich des Zuversicht «

liehen Vertrauens lebe dass selbige sich dieser Erbschaft

willig unterziehen und ohne einige Erbschafts Hechten,Ab¬

zug der falcidiae als welche hiermit ausdrücklich verboten

wird,oder sonstige Verkärtzung solche antretten worden .

Wie denn

2 ) besagte zu Erben eingesfcetzte dermalen an Leben seyende

hiesige Herrn Kedici nicht nur sich zu solcher Erbantrettun ;

besage dos anliegenden Reverses willig erbothen ; sondern aucl

hierdurch die Verordnung geschiehst,dass sothanen Revers

ein jeder der hiesigen He . Kedicorum Protestantischer Reli¬

gion wenn selbiger auf Lübl ; Sanitätsant recipirt wird,so¬

gleich iedesmalen unterschreiben,derjenige aber so sich des¬

sen weigert eo ipso von dem üenuss dieser meiner Stifftung

ausgeschlossen seyn soll .

Damit aber sothane meine zu Ehren flottes und dem gemei¬

nen Besten und Armuth bestimnto v ftr i asS onschaft,desto un¬

verrückter erhalten und meiner Absicht gemäss immerfort

verwaltet werden mägeiso will ich

3 ) das von TJraltersher stabilirto und dem Löbl : officio

Sanitatis jederzeit als Beysitzer mit Boywohnende Collegi -





um derer Herrn Fhysicorum zu Tastamantarien und Executoren

Nb , coram per -
sonis infra no
minatis .

jeder dar In¬
teressenten it
familie soll
vidimirte Co -
piain haben
auch in die .
Cantzley eines ]
geben
eigenhändig ge
fertigte u . be¬
siegelte Invan '
tur

dieser meiner letzten Willensverordnung verordnet und sel¬

bigen das Directorium der Administration meiner Verlassen¬

schaft auf immerdar dergestalt übertragen haben,dass sol #

ches von denen jederzeitigen Successoren des Collegii Phy -

sicorum nach unten bemalter Vorschirif ft geftihret,und des¬

sen I-.litpflege immerdar zwey aus denen übrigen He . Iiadicis

genommen werden welche hierzu brauchbar gemein nütziger

Absichten sind und diese Arbeit gern und willig übernehmen

ad pag 2 et 3 .

ad verba ertheilen addat erteilet,und sie zu sothaner hit -

verwaltung falss sie meinen Tod erleben solten,so gleich

erbethen habe .

4 ) So bald nun mein Testament nach meinem sei . Abstarben

und nach Varflessung 30 Tage bey einem Löbl . Schöffen Rath

verlassen,das Original hiervon nach genommener vindimirter

gerichtlichen Abschrift denen He . Testamentariis zugestell

selbige Rahmens des Collgii Uedicorum imnittirt , und di 'e

gerichtliche Inventur xueines sämtl . Vermögens wird gesche¬

hen seyn ; so will ich dass besagte He . Executores ohne dass

•jemand,wer es auch seyn inögte die Hände einschlage,also

•bald von allem Possession zu nehmen,vorhero aber meine

Leiche nach der schrifftl . abgefasst und ihnen zugestellten

Art und Weise zu besorgen befugt seyn sollen .

5 ) soviel nun die Anwendung meines sännt1 . zu dieser ewig

währenden Stifftung bestimmten Vermögens betrifft,so ist

i .iein Wille , dass selbiges insgesamt als ein Capital nebst

dem Haus der Bibliothek und sonstigen dahin gehörigen Stü¬

cken verbleiben die Abnützung aber davon folgender Gestalt

verwendet werden sollen . Und zwar verordne ich dass

6 ) gedachtes mein Haus samt der darinnen befindlichen Bib -

liothec : ineralien Cabinet Suppellectile botanica heubles

auf imnerd &r unveräussert gelassen,obige Stücke zu den Ge¬

brauch eines jeden Mitglieds der eingesetzten Erben des





Collegii Medicorum in domo ipsa frey stehen und von einem

derer ^ e . Medicorum ledigen Standes,welcher von dem Collegio

der He . Physicorum dazu erwählet und mit handtreuer Angelo¬

bung verpflichtet worden ohnentgeltlich und ohne Abnahme

einiges Zinses solle bewohnet,dagegen aber auch von ihm die

Aufsicht über alles darin befindliche darüber geführet werde

den .

Die Capitalien hingegen sollen als ein Hauptstuhl biss

auf . Fl . unverrückt stehen bleiben ; die Abnutzung

aber davon so verwendet werden dass davon

7 ) Ein dritter Teil zum Aufnehmen und Besten der Facul -

tatis Medicae und studii Medici in pronevenda s & lutate nach

einer dessfalss errichteten Vorschrift ; der andere dritte

Teil zum Behuf und Erquickung derer armen hiesigen Kranken

ohne Unterschied der Heligion wie solches die He . Executores

u . Fhysici nach ihrem Gewissen und der Bedürfnuss solcher

armen nothleidenden Patienten selbsten ermessen,der dritte

übrige theil zur Capital &nlage,Conservation und einiger Ver¬

besserung des Fonds wie nicht weniger zu jährl . Entrichtung

der Schatzung , nöthiger Baukosten , Besoldung der ausgewor -

o rj
fenen honrarium verwendet,jedoch diese weitere Capitalanla -

ge nicht in das Unendliche und zur Aufhäufung grossen Guths

sondern höchstens biss auf ein Capital von . Fl . betiie

ben werden . Wenn nun

8 ) dieser jetzt benannte Hauptstuhl vollständig seyn
u

und die vorbenannte alljährl . Entriclitngen von sothanem

drittenteil der Abnutzung abgeführet seyen,so soll dasselbe

weiters nicht erhöhet sondern der ITeberschuss zu denen beede

den ersteren Bestimmungen verwendet werden . Wie ich denn

9 ) zu aller dieser droyfachen Benutzung der Jährl . von

dem Cai ) ital fallenden Zinsen etc . uti in concept .

10 ) zu diese alles Beförderung genauer Vollziehung meines

Willens und richtigen Verwaltung hätten särntl . He . Physici

als Executores nebst beeden ihnen zugegebenen Medici jährl .





einmal,den jederzeit im Aiat stehenden ältesten He . Syndicun

und Stadtconsulanten und den He . Seniorem p . zu sich zu "bit¬

ten und Selbige von ihrer administration p .

auch jederzeit w mn Hechtsfälle vofcfielen sich des

Raths wohlgedachten Ke . Senieris Cellegii Syndictrun sieh zu

"bedienen .

11 ) zu solchem Ende bestimme wohlbemelten He . Syndico

alljährlich die Summe von Fl . dem He . Seniori aber vor

seine Beiwohnung der alljährl . Versammlung die Summe von Fl . .

• ♦ ♦

12 ) Sollen die samtlrHe . Medici alle .
'
. onath wenigstens

einnahl in dem Hauss zusammen kommen und über gemeinsch & ftl .

zu des studii Medici gehörige Verbesserung untern sich Raths

pflegen und von denen He . Fhysicis den Zustand der Stifftung

jedoch nur überhaupt und ohne in die Berechnung der Ausgaben

einzutringen zu verfahren haben .

Und solte diese meine letzte Willensvarordnung nicht

als ein Testamentun solemne p .

2
l ) ob nicht etwas zu einem beständigen Hospit & lmedico und

itturdarigen ( sic ) Wohnung zu bestimmen ,

ob nicht etwas nro Anatomia zu setzen

3 ) ob nicht Syndic . Primarius u . Senior als eventuale Exe -

cutores zu bestellen .

4 ) was denen Administratoren zu bestimmen pro annuo sa -

lario

5 ) ob nicht ein f &mulus zu salariren .

6 ) ob nicht den I
' e ^ dicis et cuicunque sigillatim etwas

bey der quartalzusammenkunft zu geben .

7 ) ob nicht stipen . : ' edicun zu machen .

8 ) ob nicht deren Aedicorun Vittwen etwas zu legiren .





auszurichten,auch
"befugt seyr ^nit Zuziehung und Consens deren

4

Beysitzer aus meiner Familieein oder mehrere nembra collegii ,

so sich in Saufen,Huren,offenbaren Betrügereyen u . anderem unor¬

dentlichen Lehen vertiefen,auszustossan u . des aus dieser Stif±xn

tung ziehenden Vorthei ls völlig verlustig zu machen .

Der medicus collegii,so secretarii u . Actuarii Stelle ver¬

tritt , soll jährlich vor seine Mühe in protocolliren u . registri -

ren,üher voriges allschon regulirte Fl . 50 . haben .

2 )

Projoct .
6

Nachdem es dem Grossen Gott gefallen,mich zu zwyen mahlen

in den Wittiher = stand zu versetzen,auch meine beeden Zinder

vor mir aus dieser Zeitlichkeit hinwegzunehmen,v/obe ^ ich ent¬

schlossen , die noch übrige Zeit meines Lebens,so , wie ich Jetzo

stehe,hinzubringen , mir aber durch göttlichen Segen einiges

Zeitliche Vermögen zugeflossen,welches gerne zu Gottes Enron ,

Versorgung derer nothleidenden und Armen,insbesondere in meiner

Vattoratadt , wie auch meiner Anverwandten angewendet wissen

raögte : Als habe in Betrachtung der ungewissen Todes - Zeit vor

gut gefunden,Boy meinen anitzo,dem Höchsten sey Dank ! ncch völ¬

ligen Leibes - und Gmüthskräfffcen,meine letzte Wilionsverordnung

oder Testament aufzurichtan,welches in folgenden Punkten be¬

stehen solle :

1 ) Zu meinen Haupterben setze und ordne ich das Collegium

medicum in meiner Vatterstadt Franckfurth am Hayn,dass selbiges

vor Sich und Dessen Nachfolger im Amt alles mein Vermögen nach

meinem Tode zu sich nehmen,die unten ausg .eworffene Legata da¬

von entrichten,alles übrige aber zun incremento rei medicae

in meinem Vatterland,welchem,da ich bev meinen studiis Aca &eni -

cis ehedessen von E . ,Kochfdl Rath mit einem stipendio grosgün -

stig versehen worden , ich mich zu sonderbarer Dankbar ’ n t ver¬

pflichtet achte,anzuwenden belieben wolle,ferneres die . .men

mit Rath und iiedicamenten auch Geldhüife zu versorgen , sodann





auch meiner Familie,im Fall sich darinnan,wie denn in der ver¬

änderlichen Welt alles in steigen und fallen begriffen ist ,

Bedürffiige finden mögt an , christL ich anzunehmen,nach Mas gäbe

eine » hiabeyliegenden Vorschlags,welcher von eben der Kraft und

Gültig : eit als dieses mein Testament seyn soll auch eben also

mit meiner eignen Kand geschrieben und mit fheinen Siegel vor¬

sehen ist *

2 ) Meinen Beyden vielgeliebten Herrn Brüdern,nafymentlieh

Herrn Reichshofrath Heinrich Christian von Sen &kanbarg zu v/ian ,

und Herrn Johann Erasmo Senckenbarg,verschiedener Reichsstän¬

den Rath und df $
' Raths allhier , legire ich zuxkmmhk eine 1 An¬

denken jedem eintausend Gulden,welche sie von meinen bey Hes¬

sen - Darmstadt anliegenden Capitalien zu erheben haben,wobay

Selbige Brüderlich ersuche die inspection u . Mitverwaltung

meines zu oben gedachten guten Endzweck bestimmten Vermögens ,

samt dem collegio medico gemeinschaftlich zu übernehmen,wie

solches in obenged &chtem Vorschlag de » mehreren enthalten ist ,

auch Vorsorge zu tragen,dass sothaner Aufsicht von der Tamile

nach Ihrem Ableben continuiret werde .

3 ) Meine beyden Mägden,Anna Elisabeth Ileintzin von Idstein

bärtig,und Maria Elisabeth Pommerin,von Franckfurth am Hayn

/ : welche letzte auserdera annoch den meisten Theil ihres Lohns

welcher baar dalieget,zu sich zu nehmen hat : /verschaf fe ich

jeder fünfhundert Gulden,welche ihnen nach geöffnetem Testament

sogleich ausgezahlt,auch zur Trauer jeder fünfzig Gulden über

dieses zugestellt werden sollen .

4 ) Will ich,dass mein Pathe,Johann Christian Seno ^enberg ,

meines geehrten Herrn Vetters Johann Henrich Senckenberg agen -

neisters zu Fridberg,Sohn der erste au » der Familie r. ayn solle ,

welcher zu seine Studio medico/ : denn ich alles mein vermögen

zu dem alleinigen Endzweck,dass es dem Medicinalwasen zur Beför

derung gereiche,das Arrauth ausgenommen,anzuwenden verordne : /

wie ich solches wo mix Gott mir das Leben fristet,selbst besor¬

gen werde,aud diesem Fond Beyhülfe bekomme,wobay mir axprasse
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/
aushalta,dass er sich gottesfürchtig und fleissig verhalte ,

widrigenfals « aber dieses banaficiiz verlustig seyn solle,als •

worauf das Collegium medicura und meine Herrn Brüder zu invigi -

liren,auch demselben mit Rath und recommendation nebst Direc -

tion seiner studiorum an die Hand zu gehen die Gütig eit haben
e

werden . Vor disen Fun : t wird mein angezogener Vorschlag gleich¬

falls mit mehreren die Maass - Regeln geben .

5 ) Sollen ;jeder derer dreyen hiesigen milden 3tifftungen

zwanzig Reichsthaler ausgezahlet werden .

nlaich wie ich nun das feste Vertrauen hege,es werden

sowohl meine hochgeehrten Herrn RxftEt Collagen als meine Herrn

Brüder die bey dieser meiner Verordnung habende so unschuldige

als nützliche Absichten genehmigen und die dabey vorfallende

Mühe willig übernehmen,auch ein Hochedler Rath dieser Stadt die¬

selbe als zun gemeinen Xx±xäk besten lediglich abzielende kräff -

tlg befördern und beschützen : So habe zu dieses alles Stetig¬

keit unter der ausdrücklichen Bedingnuss,dass in Fall diese Ver¬

ordnung nicht als ein Testament gelten könnte,sie als ein Codi -

cill,Donatio mortis causa,oder anderer letzter Wille,wie der

immer Mahnen haben mag , gültig sayn solle , clie unterzeichnet «

drev Herrn des Raths geziemend requirirt,dass Pie diese meine

letzte Willansveror &nung mit Ihren Nahmen « Unerschriften und

Petschafften bekräftigen mögten .

Nb ) Am Rand steht : An hoc ?Kelius forte Magistrat nicht anzuru¬

fen damit nicht Deputate gesetzt werden u . Magistratus in seiner

darüber extendirten Jurisdiction alles verderbe . wäre vielleicht

besser vomKayser ein Privilegium zu verlangen . Die hiesige

Lutherische Niderländische Gemeine ist mit Magistrat !! annoch

ohnmelirt .

r
Franckfuhfch d . 7 Novembeis 1748 . ( LJs • ) Ich Johann Christian

\

Senckenberg MedlDoctor bekenne,dass idieser nein letzter und
| ,

leibster Wille,welchen ich eigenhändig aufgesetztet .





3 . Entwurf . v 1760

In einem Umschlag mit dar alten N2 134 . findet sich der weitere

Entwurf :

Im Namen C-ottes Amen !

Gleich wie bev uns Menschen nichts gewisser als dar Tod ,

nichts ungewisser aber als die Stunde desselben ist,und es sich

otwan nach Gottes allein gutem Willen fügen mbgte,dass ich ohne

förmliches Testament zu machen,welches mir jedoch fest vergaset

zet,abscheidete : Soll dieser,mein eigenhändiger und von mir selb

st besiegelter Aufsatz eben diese Gültigkeit haben,und wird vor

hoffentlich von den Heinigen nicht impugniert werden,weil er da

Beste des Vatterlandes in medicis u . das Wohl derer Armen zum En

zweck hat,Got vor jene auch dergestalt gesorgt hat,dass wo sie

wollen , es ihnen an zeitlichen Kothwendiagkoit nicht fehlen x±

wird .

l ) Besteht mein Vermögen in Gapitalien welche in meine . Ca

pitalbuch specificirt sind,und dazu die Documenta in einer be¬
a

sonderen Chatoulle verwahrt sind ; in Barschaft,so die anzutreffo :

in dom eisernen Schrank und Conmode in der untersten Stube,so¬

dann in der 2 Stigen hoch hinten aus gelegenen Stube,u . darinnen

in denen Schränken,Conmode u . eisernen iste u . Coffre,in welchen

letzteren alles mein Eigenthum,der Magd Pommerin Lohn,so K part

darin liegt ausgenommen,wie auch in oben gedachter Chatoulle

der Magd Eva Reussin Wechsel auf die Judenschafft zu Fridborg ,

u f ihr Testament von 1750 im Augusto .

2 ) Heine Erben sollen se £ n,meine Herrn Collegen,Sänmtliehe

Medici der ot &dt Frankfurth,vor sich u . ihre Nachfolger ira Amt

zu ewigen Zeiten,also zwar,dass die Revenims halb zum Aufnohron

roi medicae in der Stadt , halb aber vor Hausarme,so es würdig

sind,verwendet werden,u . sollen Medici die Administration darü¬

ber allein haben,u . sich unter einander berechnen .

Mein Wohnhauss in der Hasengasse mag zu Zusammenkünften

dienen,auch die Bibliothque,welche jährlich mit nützlichen Bü¬

chern vermehrt werden kann,ex omni facultate,potissimum vero





medica

3 ) Folgen die Legatarii .
Herr

Mein älterer Bruder Reichshofrath soll Fl eintausend nach den

Y/echsrlcours haben u . ebensoviel der jüngere,Rathsherr zu Frank¬

furth , vor ein Andenken • Me ine Hagd Elisab . Pommerin Reichsthaler

fünfhundert nach den Wechselcours . Die Köchin Keintzin Reichs¬

thaler vierhundert eben also . Die Magd Reussin einhundert Thaler ,

ebenfalls . Und wäre nein Wille,dass erste u,2te in meinem Wohnhaus

blieben,so sie nicht heurathen,um meinnn Herrn Collegen wie mir ,

um eben den Lohn u . Kost,Dienst zu thun .

Reliq .ua insi pro sua sapientia curabunt,in quibus nec nodun

pono nec Limites .

Wie nun meine Absichten redlich sind,werden sie verhoffentii

lieh auch redlich handeln u,gedenken,dass im Entstehungsfall Gott

seinen Segen wegnehmen u,ihr Glich einem anderen geben wird .

Gleichwie ich aber von ihnen anderes hoffe,so recommandire Ihnen

aus treuem Gemiithe sich an Gott zu halten,der mein Führer u . iiein

Erretter gewesen in allen,oft misslichen Umständen meines Lebens ,

und dem ich,weil ich seine Treue lebendig erfahren habe,wahrhaf¬

tig trauen gelernt,und gewiss woiss,Über alle zeitliche Gewiss¬

heit , dass er,wie er in meinem Leben gethan,es auch in meinem Tode

gut mit mir machen wird . Tinen besseren Herrn finden Sie nicht,u .

ohne ihn zu leben ist Thorhoit,Sünde u . Hölle . Qui capit hoc sep .it

et vivit in aeternum *

Arme Anverwandte von mir,so sie der Almosen werth,will zu

gutem Andenken hiermit empfohlen haben,auch so etwan einer Stu¬

dium raedicum chirurgicum,od . pharmaceuticum ergreiffen wollte ,

ihme mit gutem Rath,auch einiger Geldhülfe liebreich an Hand zu

gehen .

Dieses haben in Eile entworffon und Eigenhändig unterschrie¬

ben auch besiegelt,an dreyssigston Septerabris,Anni eintausend

siebenhundert fünffzig,Abends zwischen neun und zehn Uhr .

( L . S . ) Johenn Christian genckenberg iied . Dr . manu ppia .





Addenda .

Sechse derer Medicorun sollen eigentlich jederzeit die Ad¬

ministration des gantzen Vermögens,dse Bihliotheque etc . haben ,

und so deren einer mit Tode abgehet,die übrigen fünfe einen nou -

enCollegum wählen,und in dieser Wahl sonderlich darauff sehen ,

dass sie einen rechtschaffenen und redlichen Hann auslesen der

gegen Gott und den Nächsten sein Wort hält,und deren aftff die

Medicinalordnung geleisteten eidlichen Pflichten sich gemäss

verhält ; wie ich denn weilen Herrn Dri . Hüller sieses requisitun

abgehet,da er sich in phärraaceutica und anderen Dingen contra

datam fidem melirt,vor immer ratione meiner Habseligkeit die

exclusivara gebe .

Damit aber diese 6 Herrn ihre Mühe nicht umsonst thun ,

soll deren jeder ex raeorum reditu,jährlich fünfzig reichstha -

ler percipiren .





In © iner : TTmschlagfait Aufschrift : Project zun Vermächtnis

an di © Me&Acog allhier in Ffarth . de 1755 . fratris Rhfraths

eigenhändiger Aufatz dazu . ( No 34 . u , X8B ) find © t sich : folgen¬

der Entwurf :

1755 » April . Ich Endes Unterzeichneter -Johann Christian Sancken -

barg , Madieinaa Doctor,Hochfürdt1 . Hessen Cassl . Hofrath

und Leihmedicus,wie auch Physicus Ordinarius allhier ,

füge hierdurch allen und jeden,denen hieran gelegen ,

zu wissen :

Demnach ich hey mir in reife Erwägung genommen,dass

keine Bemühung des Menschen wohl angewendet seye ,

welche nicht das gemeine Beste,und in demselben

aller und jeder,und hiermit auch seinen eignen Mutzen

zum Endzwec 1 hat,und ich mich solchem nach mich eben¬

falls verbunden erachte nach meinem von Gott mir gnä -
o,.

dig mitgetheilten Vermögen mich dahin zu bärbeiten :

Als habe mich unter göttlichem Bey .stand,wie auch mit

Beyrath meiner nächsten Anverwandten,entschlossen aus

aufrichtiger Liebe und Dankbarkeit gegen nein vntter -

* land,die Stadt Frankfurth am tlayn,anitzo,da mich ,

Gott/aey Pank,bey völliger Gesundheit und Leibes und
<

Gemüths - Kräfften befinde eine kleine 3tifftung,wel¬

che ins besondere dem studio medico und denen Armen

zu gut kommen solle ^ ,zu machen,und,so Gott himcünfiig

Leben und fernere Mittel verleihet,von Zeit zu Zeit

zu varbesseren . Sie soll kürtzlich in folgendem besteh

han :

l ) Uebergebe denen hiesigen Herrn Kedicis , meiner . aller -
r

sfäts hochgeehrten Herrn Mitarbeiter in ‘
Bhysiois und

medicis mein in der Hasengasse gelegenes und von mei¬

nen seligen Eltern ererbtes Wohnhaus,als air . Eigan -

thum # da * s Sie Sich dessen zu ihren Zusammenkünften ,

Aufhebeung einer Bibliotheque,allarley naturalium ,

und wie Sie Übriges solches zun Nutzen und Erweiterung





/ : Nb . ob vor üit -
tibon derer Medi¬
ci inorura etwas a
pari au ^ zwerffon
x

ihreifeissenschaft zu Gottes Ehren und des Nächsten
<

vortheil am dienlichsten ermessen werden,nach Belie¬

ben bedienen mögen . Es werden auch k && mit denselben

einige Mobilia zugleich zugesteilet werden,worüber

ein inventariuia zu machen ist ist .

?. ) Uebergebe Ihnen auf eben solche Bedingung ^ Zehn¬

tausend Gulden in Carolinen ' & Fl . 10 gerechnet,baar ,

welche bey hiesiger Lübl . otadt,oder doch in deren

Gebiete angelegt,und die halbe Abnutzung davon zu

Erhaltung des Hauses in Bau u . Besserung,Anschaffung

guter Bicher und anderer zur mediciniachen Wissen¬

schaft nothwen & igen Dinge angewendet werden soll,die

andere Hälfte aber vor arme Kran e von hiesigen Ein¬

wohnern bestimme,wovon gedachte Herrn Medici ein unter

ihnen nach gutfindon anzusetzendes Quantum,bey denen

ohnehin geschehenden Beauchungen durch dero Herrn Mit -

coliegen zuzustellen,und die Hamen des überreichenden

Hedici sowohl als des Kranken,sannt Jahr und Tag wie

auch die Zahl des abgereichten Geldes richtiger Be¬

rechnung halber in einem besonderen Buch floissig an¬

zumerken belieben wollen ; welches denn auch mit der

anderen Hälfte der Abnutzung gehalten worden soll .

o ) Meine Bxbliothoque,wie sdt&be jotzc steht u . ctwa

annoch vermehrt werden mögte,als worüber ein richtiger

Catalogus zu vorfertigen wfire,wobey mir jedoch den

Besitz auf lebenslang reeorviro,gleichwie mir auch

auf den Fall,wenn Gott gefiele mich dessen bedü "' lig

zu machen in meinen N . l ) gedachten Hausse ad die vite

eine nothdürftige Wohnung,wia auch von dem N . 2 ) ge¬

dachten Capital eine Boyhülfe reserviren .

4 ) Meiln Naturalien Cab inet wie auch Bupellectilor ,

botanicum,und andere Curiosa,worüber ein ordentliches

inventariun zu errichten wäre .

Damit aber dieses alles desto ordentlicher in ; -;

Werk gesetzet worden mägo, -> r .*uch o jederzeit jo u >





v > >/r
meine nächsten Anverwandten , vre lohe dermahlen meine

beyden Herrn Brüder sind,entweder in Person oder

durch gevollmächtigte treue substitutos aus der Fa¬

milie , sich dieses zum Besten des Public ! eingerichte¬

ten Werkes anzunehmen mit denen Herrn Modicis die Ga¬

pitalien zu disponiren,auch von diesen sich alle vier

thel Jahre,Rechnungen vorlogen zu lassen,wie denn

alljährlich auf den ersten des Monats Hajo ein sol¬

ches auch von denen Herrn Medicis u , ihnen vor dom

ältesten Herrn Stadteyh & lco geschehen soll,welchem ,

wie auch meinen Anvorwandten vor ihre Hube von dem

Collegio medico jährlich eine Erkennlichkeit zu ma¬

chen wäre .

Und weilen bey der Senck enbergischen Familie annoch

comraunia Documenta und anderes vorhanden,welche in

Ho 1 ) gedachtem Hausese zu verwahren habe,so halte

mir,solang es nöthig die dpey Stiegen hoch gelegenen

zween vorne auf die gasse gehende Cammer hiermit

dazu aus .
i

Diese freywillge Donationen intor vivos habe ich

Endes Unterzeichneter eigenhändig untorschrieben ,

auch sowohl meinen Herrn Collegis als Anverwandten

gleichlautende Exemplaria davon zugestellt,wo 1 che mit

mir alles ratione Illustris Senatus u , «unston an¬

noch anzuordnonde ferneres ohnschwer berichtigen

werden .

Beilage auf einem Zettel : £ von der Hand des
Bruders Reichshofrat v . S . )

d . 5 . Oct 1754 Ffti .
( von J . C . S . Haml )

Functation

( 1 ) das Haus in der - Hasengasse,zur Zusamnonkunft

der medicinischea Facultaet in Franckfurt .

( 2 ) die Bibliotliec .

( 3 ) ein Capitr 1 ad . F1 * wovon . Fl . zum F iu -

do der . Bibliothek , das übrige aber theils zur U
'ntnrhal

tung des Hausse « theils zu »unem edicinischen ti -





pendio destinirt sein solle .

( 4 ) der älteste von der Senckehbergischen Familie ,

solle dd>e Oberaufsicht über alles haben , dergestalt ,

dass Ihm alljährlich,8 Tage nach dem neuen Jahro ,

Relation über alles erstattet,und die Rechnungen von

Ihm eingesehen worden sollen .

( .5 ) v/äro der Senior nicht in loco Franckfurt gegenwär

tig,solle solches von Ihm demjenigen aus der Familie

so gegenwärtig,und wann sich niemand da befände,ei¬

nem desolbon Bevollmächtigten übertragen werden .

( 6 ) die Untoraufsicht aber,Führung der Rechnung,und

Diroction de » ganzen VorStands,wie auch den Vorschlag

zu Vergebung des siipondii an den Senioren verliehet

derjenige von denen Physicis ordinarii .s,oder allen -

Nb . douceur falls sonstigen Doctoribus Medici » ,welche der Senior

Familiae am tüchtigsten befinden wird ,

der Senior Familiae ist angewiesen,j9 von 5 Jahren zu

5 Jahren dem Löbl . Sanitäts - Anfc,die anzeige 4 Wochen

nach Keujahr,bey jedesmaliger Strafe ( von ) 100 Rthlr

zu thun,wie es mit der Stiftung bewant,und de » Stif¬

ters Willen befolget seye,welches Endo * dann auch der

Stiftungsbrief bey der Sanität deponirt,imd selbe da¬

rüber zu halten gebeten wird .

( 8 ) Löbl . Magistrat wäre zu bitten,diese Stiftung ,

als zua Besten des Püblici gerichtet,zu öonfirmiren .

Unton von J . C . S . IIand : Copiam dedi fratri Sonatori d . ll Ncv 1754 .

Ss legt ein Zettel beiä ” Medici Ingenia © xplorent filiolorum suorum,soll

diese Stiftung nicht als einen Brodkast en vor ihre Kinder ansÄ -

hen , s i *Vita studia dantur Minerva,lusere opera,nil in tmto fit #

quod contra naturam fit . requisita Hippocratis in futuro raedico
pro captu

not ent . lieber die ihrigen .
'linst ler u . HandwerkeiVierne » lassen ,

werden mehrere Ehre davon haben . nam dantur in qualibet arte hei
roes .

'





Durchschlag ; verunglückt ’





Zusammen fünfzehentaiisend Gulden ; davon das eingehende intero » &

Y
von unten bemektera dato an vor Arrae Kranke zu verwenden,das Ca¬

pital aber zu diesem Endzweck in perpetuum dienen soll .
t

Ich verstehe hier Arme Kranke von allerley Sand und Reli -

gion in hiesiger SAAdt,welche denen Madie1s hey den Besuchen

Vorkommen,und einer Beyhülfe würdig sind,sie mögen gleich

solche "begehren oder aus Schamhafftigkeit nicht verlangen,wie
i n0

oftmahlen redlichen und wahre Ehre lebenden Personen die gernn

arbeiten wenn sie nicht durch ' rankheiten verhindert würden ,

widerfährt,und zwar soll dieses nur als eine Nothhülfe währen ,

solang die Krankheit andauert,als dann aber selbige ihre eige¬

ne Nahrung von ihrer Hände Arbeit wieder überlassen werden ,

welche,wenn sie die allen Menschen nothwendigo wahre Frömmig¬

keit zum Grunde legen wollen,jederzeit genugsam zureichend ist

sie bey Nahrung und Kleidern vergnügt und mithin glückselig

zu machen .

Es soll aber ih der Austheilung nach der Würdig ' eit und

nach d » K mehrerem oder wenigerem Bedarfniss,welches sorgfälti¬

ger Beurtheilung dem weisen und redlichem Ermessen deren Ad¬

ministratoren anheimgegeben wii ? d,die Gabe grösser oder kleiner

eingericht $$ ,und nie auf einmahl über vier Gulden erhöhet wer¬

den , wobey der Name,Geschlecht,Alter und Krankheit,auch wohl

der erfolgte Todt der leidenden Person,samt der fcbgereichten

Gabe und den Namen des Herrn Ueberbringers,mit wenigem in das

Ausgabe Buch zu notiren wäre,um eine stete Kotziz von derglei¬

chen Personen zu Unterhalten .

Sofort wäsrten drey Bücher anzuschaffen

1 ) Das eben jetzt gedachte Ausgabe Buch ,

2 ) Ein Capitalbuch ,

3 ) Ein Einnahme - Buch,darinnen die eingehenden Renten und

was etwan sonsten noch hinzu käme accurat zu berechnen .

Es ist hierbey mein Votsatz,solang mir Gott Leben,Gesund¬

heit und Tüchtigkeit verleihet,dieses institutum bestmöglichst

in gute Ordnung und Fortgang zu bringen,und erbitte mir hierzu





den Beistand meiner Hochgeehrtesten Herrn Collegarum bey hie¬

sigem löblichen Physicat,welche hierin hehülflich zu seyn sich
j .
lehreich anerhoten haben . Sollte es aber Hott gefallen,mich im

Leben durch diesen oder jenen Zufall zu der Administration un¬

tüchtig zu machen , oder durch den Todt von diesem Posten abzu¬

lösen , so ersuche einen oder zween meiner nächstenhier anwesen¬

den Anverwandten meine Stelle,nebst denen Herrn Physici zu ver -

tretten,auch sich gefallen zu lassen,damit aller Verdacht und

Vorwürffe von Ihnen abgewendet werde,sich alljährlich einmahl

im Monat Januar io mit dem ältesten Herrn Syndico und dem Herrn

Saniere des Bürgerlichen Ausschusses deren Herrn Einundfünfziger

zu berechnen und über dieses sowohl als auch ebenmässig Uber das

ganze Quantum so ad medicos usus zu destiniren vorhabe,Rede

und Antwort zu geben,auch sämmtliehe Bücher von Ihnen inspici -

ren zu lassen .

Gleich wie nun dieses Vorhaben die Liebe Gottes und des

Nächsten zum Ursprung hat,so wolle der Herr aller Herrn es mit

seiner Gnade und Segen begünstigen,auch denen so hieran treu¬

lich arbeiten halffen,reichor Belohner sein in Zeit und Ewig¬

keit .

Frankfuth d . l . Januarii 1757





6ter Entwurf von 1760 .

In einem Umschlag mit der alten Hummer 134 findet sich folgen¬

der Ehtwurf :

In Erwägung der Hinfällig ’ eit und oftmahlen schneller En¬

digung dieses elenden zeitlichen Lehens,habe ich Endes unterzeich

neter Johann Christian Senekonberg mich entschlossen,über die mir
i

von Gott verlahenon und boy meinen Tode etwa Uhrig bleibendes

Hahg : elip ;keit,mit der Hülfe Gottes,und nicht ohne Rath meiner

Herrn Brüdern,dergestalt zu disponiren,dass solche zun Besten

meines Vatterlandes,welchem zu Hutzen nach reinem geringen Ver¬

mögen leho und sterben will,dienen möge .

Ich setze und ordne demnach zu meinen wahren und einigen

Rrhen sämtliche hiesige Herrn Hedicos Protestantischer I? eligion ,

also und dergestalt,dass das Collegium der Kerrh Fhysicorum,wel¬

ches von Alters her nach hiesiger Vorfassung den engeren Aus¬

schuss dos gantzen Corporis mediei formulirt,und Demselben als

Mitglied des Löblichen Officii sanit &tis vorgesetzt ist,das Di¬

rektorium der Administration meiner Verlassenschaft haben,und

nach Gutfinden sich aus denen übrigen Herrn mediei solche Per¬

sonen zur Liitpflsge auswählen möge,welche hierzu brauchbar,ge¬

meinnütziger Absichten seyen,und diese Arbeit gerne übernehmen .

Es bestehet aber meine Voriassenseha/ft im Haus,Bibliothe <iue ,

i .
' i n e r a 1 i e n - C ab i n o t , 3 up e 11 o c t i 1 e b o t an i c a , e t c . C ap i t a 1 i e n , B a a r -

schafften und allem deine,was meine Handbücher,und ausser diesen

von meiner Hand geschriebene,besiegelte,und mit meinen Namen

untorschriebeneNachrichten geben werden,wovon meinen Herrn Col -

gis ex Physicatu bey meinem Leben die nüthige Wissenschaft er -

theilon,und . ie zur Hitverwaltung erbitten will,welche ebonn &e -

sig bey meinem Abschoiden,ohne dass jemand,wer der auch soyn

mügte,die Hände einschlagon,alssbald von allem Possession zu

nehmen,und meine Leiche nach der « chrifftlich verfassten ’^eisa

zu besorgen ersuche .

Die Anwendung betreffend,ist mein Wille,das # von der Ab -





nutzung ein dritterteil zum Aufmehren und Besten der Facul -

tatis und studii medici in promoven &a salut & te publica,einen

vor Arme Kränke,der dritte aber zur Capital - Anlage und Con-

servationjWie auch einiger Verbesserung den Fond verwendet ,

und dieses letzte nicht in das unendliche,und zur Aufhäufung

grossen unnützen und schädlichen Guthes betrieben werde,wenn -

anhero die zween ersten fälle hauptsächlich zu bedenken wären .

Zu allem worden nützliche Vorschläge von meiner Hand sichfc

vorfindon,welche unter Anrufung Gottes,mit Weisheit und Redlich¬

keit , nach bestem Wissen und Gewissen,wie ich seihte handele ,

auszuübon,än & dom selben Ha& so zu geben ersuche,damit unter

denen hiesigen Herrn Medicis allzeit ein gutes Vernehmen und

Eintracht in der Arbeit zum gemeinen Nutzen möge angetrof ^ en

werden . Und zu dieses alles Beförderung hätten sämtliche Herrn

Medici jährlich einmal,gegen ein jedesmahl zu entrichtehdes

billges Honorarium,den ältesten Herrn Syndicum des löblichen

Collegii derer Herrn Rinu v : dfttnfjZigar,b0n8bst einer : erson von

der Senc 1 enbergischen Anverwan & echaft zu Sich zu bitten,und

Selbige von ihrer Administration,aus ihren vorgelegten Büchern

die nöthige Information nehmen zu lassen,und,wo erforderlich ,

deren Beyr & ths zu pflegen .

Die mit meinen Herrn Brüder gemeinschaftlichen wenige

Dinge,wenn davon bey meinem Ableben noch etwas übrig seyn sol¬

lte , werden nach vorhandener meiner handschriftlichen besiegel¬

ten und unterschriebenen Kotitz zu berichtigen seyh,auch die

legata vor das Hausgesinde dieser Art,mit jenem eben die Gül¬

tigkeit haben,und exequirt werden,wie dieses Testament selbsten

Zur solennen corroboration dieses Vermächtnisses habe die

unterschriebenen deey Herrn und Mitglieder eines HochEdlen

Raths gehorsamst erbeten,dass Sie dieses Vorgangs Zeugen zu

seyn,und mit Ihrer K &ndschrifft und Siegel,wie von mir selbst

Fr - nl ^ urth e all6s ZVL bestätigen belieben wollen .

( Lo ) Ich G hann Christian Senckenberg Meidinae Aocior und rhysicus ordinari -
us "

allhier,bekenno,dass obstehender von mir selbst verfasster,eigen¬
händig geschriebener - unterschriebener - und besiegeltor Aufsatz meinen letzten
und liobston willen enthalte .





Un mittelbar hinter da s* ..iOm Untwutf lügt eine Miederschrift von

der Rand des Archivars Dr . Biogener mit Correkturen von der Hand

Senckenbergs . und Zusätzen,welche diesen Testamentsontwurf erwei¬

tert und verbessert . Diese Niederschrift lautet :

ad pap ; l )

ad verbura dienen addat . und als eine immerwährende Stiftung

verblühest .

i ) Setzo und ordne ich zu meinen wahren und einigen Arben

di © sämtlichen hiesigen Herrn hedic & s Protestantiseher Re¬

ligion und deren allhier ordentlich recipirte beständige

Nachfolger also und dergestalt,dass da diese den Coliegio

Ledicorum zu Ilutzon beschehene Srboinsetzung hauptsächlich

den fortdauernden blühender . Zustand desselben und die bes¬

sere Pflege der Pranken zun KndzvrecA hat , ich des Zuversicht

liehen Vertrauens lebe dass selbige sich dieser rbschaft

willig unterziehen und ohne einige Erbschafts Hechten,Ab¬

zug der falcidiao als welche hiermit ausdrücklich verboten

wird,oder sonstige Vorkürtzung solche antretten werden .

V.
' ie denn

. ; ) besagte zu Trbon einges &etzte dermalen an 7,eben soyende

hiesige Herrn Medici nicht nur sich zu solcher Vrb &ntrettun

besage dos anÄgenden Reverses willig erbothon : sondern auc

hierdurch die Verordnung geschiehst,dass soth & nen Revers

ein jeder der hiesigen Ha . üedicorur : Protestantischer Reli¬

gion wenn selbige ?’ auf Löbl ; Sanität samt rocipirt wird , so¬

gleich jedesmalen unterschreiben,derjenige aber so sich des

sen v/eigert eo ipso von dem (lenuss dieser meiner ktifftung

ausgeschlossen seyn soll .

Pamit aber sothane meine .zu .Thron Pottes und dom gemei¬

nen Resten und Armuth bestirantoV ' erlassenschaft,desto un -

verrückt er erhalten und meiner Absicht gemäss immerfort

verwaltet werden möge : so will ich

3 ) das von Uraltersher stabilirto und dom Löbl : officio

Öanitatis jederzeit als Beysitzer mit Beywohnonde Collegi -





Nb , cor & ai por -
sonis Infra no «
min & tis .

jeder der In -
torossontsn it ,
frmilia soll
•viöimirte Co-
piam haben
auch in die
Cantzley ein © ^
geben
eigenhändig ge¬
fertigt © u . b
siegelte Inven¬
tur

um derer Herrn ibysicoruia zu Tastunentarien und Excenters

dieser meiner letalen Willensvorordnung verordnet und sel¬

bigen das Nirectorium der Administration meiner Veri & ssan -

schaft auf immerdar dergestalt übertragen haben,d -
. ss sol «,

ehas von denen jederzeitigen Successoren des Collogii Phy -

sicorum nach unten bemalter Verschriebt geführet,und des¬

sen Mitpflege immerdar zwoy aus denen übrigen Ke . Kedicis

genommen werden welche hierzu brauchbar gemein nütziger

Absichten sind und diese Arbeit gern und willig übernehmen .

ad png h et 3 .

ad vorbu erthellan uddat erteilet , und sie zu sothaner Ilii -

verw & ltung falss sie . aairion Tod erleben sollen,so gleich

arbethen habe ,

4 ) So bald nun nein Testament nach neianrt sei . Abstarben

und nach Varfiensung 30 Tage bay einen Löbl . Schaffen hath

verlassen , das Original hiervon nach genommener viKdimlrter

gerichtlichen Abschrift denen Ko . Testamentariis zu " © stellt

salbigo IJahmens des Collgii medicorum innittirt , und die

gerichtliche Inventur Steines sümil . Vermögens wird gescha¬

llen seyn ; so will ich dass besagte Ile . Exocutoras ohne dass

- jemand,wer cs auch seyn mög $ © die Künde eins chlage,also

-bald von allen Possession zu nehmen,vorhero aber mein ©

Leiche nach der schrifftl . abgefasst und ihnen zugestellten

Art und . . eise zu besorgen befugt seyn sollen .

? ) soviel nur - die Anwendung meines sür -imtl . zu dieser ewig

währenden Stifftung bestimmten Vermögens betrifft,so ist

mein Villa,dass selbiges insgesamt als ein Capital nebst

dem Haus der Bibliothek und sonstigen dahin gehörigen Stü¬

cken verbleiben die Abnutzung ab ->r davon folgender Hast . alt

verwandet werden sollen . Und zwar verordne ich dass

G ) gedachtes mein Haus samt der darinnen , befindlichen Rib -

liotboc Mineralien Cabinet Suppellectile botanica Heubles

auf immerdar unveräussert gelassen,obige Stücke zu den Ge¬

brauch eines jeden Mitglieds der eingesetzten Erben dos





Collsgii Uadicoru . in

iediccrum ledi

der He . Physicorum dazu

domo ipstt . frey stehen und von einen

gen Standes,weicher von de . ; Coliegio

erwählet und mit h &ndtreuer Angelo¬

bung verpflichtet worden ohnentgeltlich und ohne Abnahme

einiges Zinses solle bewohnst,dagegen über auch von ihm die

Aufsicht über a 1*6es darin befindliche darüber geführat werde

den *

Die Gapitalien hingegen sollen als ein Hauptstuhl biss

auf . . . . . . . . PI . unverrückt stehen bleiben ; die Abnutzung

aber davon so verwendet werden dass davon

7 ) Hin dritter Teil zum Aufnehmen und Besten der F &cul -

tatis üa & icae und studii Medici in pronovenda s & lutate nach

einer dessfalss errichteten Vorschrift ; der andere dritte

Teil zuiu Behuf und Erquickung derer armen hiesigen Kranken

ohne Unterschied der Heligion wie solches die He . Axecut -ores

u . Physici nach ihrem Gewissen und der Bedürfnuss solcher

armen nothleilenden Batlernten Halbsten ermessen,der dritte

übrige theil zur Cu/pit & lanlage,Conservation uni einiger Ver¬

besserung dos Ponds wie nicht weniger zu jährl . Entrichtung

der Schatzung , nöthiger Baukosten , Besoldung der ausgewor -
OT;fenen honrariura verwendet,Jedoch diese weitere Capitalanla -

ge nicht in das Unendliche und zur Aufhäufung grossen Ouths

sondern höchstens biss auf « in Capital von . Fi . bettle

b ^ n -werden . ‘Tenn nun

8 } dieser i « t 2; t benannte Haupt stuhl vollständig seyn
u

und die vorbenannte alljährl . Lntriohtngen von sothanen

drittanteil der Abnutzung abg « fahret sey ^ n,so soll dasselbe

weiters nicht erhöhet sondern der ITeborschuss zu denen boode

den er stören Bestimmungen verw ende t werden . v ie ich dnnn

9 ) zu aller dieser droyfachen Benutzung der ^ Mhrl . von

dem Capital fallenden Zinsen etc . uti ir , concept .

10 ) zu diese alles Beförderung genauer Vollziehung meines

•Villens und richtigen Verwaltung hätten sämtl . He . fhysici

2 ; mir1 •als Kxecutores nebst beeden ihnen zugegebenen He & ici





w
einmal,den jederzeit im Amt stehenden ältesten He . öyndicun

und ot &dtconsulenten und den IIs . Feniorem p . zu sich zu bit¬

ten und Selbige von ihrer administration p .

auch jederzeit wenn Rechtsfäll ^ vorfielen sich dm

Raths wohlgedachten He . Senioris Collegii Syndicorum sich zu

bedienen .

11 ) zu solchem Sünde bestimme w *hlbemeltem Re . Syn & ico

alljährlich die Summe von Fl . dem He . Senior ! aber vor

seine Beiwohnung der alljiihrl • Versammlung die Summe von Fl . .

♦ • •

IS ) Sollen die samt 1 »He . liedici alle i . onath wenigstens

einn &hl in dem Hauss zusammen kommen und über ge -leinschaftl .

zu des studii Redici gehörige Verbesserung unter h sich Raths

pflegen und von denen He . Physicis den Zustand der 3tifrtung

jedoch nur überhaupt und ohne in die Berechnung der Rusgmben

oinzutringen zu verfahren haben .

Und solte diese meine letzte Villansverordnimg nicht

als ein Testament um solemna p .

2 .
1 ) ob nicht etwas zu eine : -', beständigen Hospitalmedico und

tmerdarigen ( sic ) Wohnung zu bestimmen ,

2 ) ob nicht etr ras pro An & tomia zu setzen .

3 ) ob nicht Syndie . Primarius u . Senior cls eventuale Hxe -

cutores zu bestellen .

4 ) was denen Administratoren zu bestimmen pro annuo e &-

lario .

5 ) ob nicht ein fnmulus zu salarirsn .

6 ) ob nicht den He | dicis et cuicunque sigillati ^ etwas

bey der quartalzus &mmenkunft zu geben ,

7 ) ob nicht stipon . 1 ' e & .ieui : zu machen .

6 ) ob nicht deren i euicorum Tittwen etwas zv legiren .





auszurichten,auch
“befugt seyn mit Zuziehung u . consens derer B '

*y «

sitzer aus meuner Familie ein oder mehrem membra Collegii,so

so sich im Saufen,Huren,offenbaren Betrügereyen u . anderem unor¬

dentlichen Leben vertiefen,auszustossen u . des aus dieser Stif¬

tung ziehenden Vortheils verlustig zu machen .

Der medicus collegii,so secretarii u . Actuarii Stelle vertritt ,

soll jährlich vor seine Mühe im protoöolliren u . registriren ,

über voriges allschon regulirte fl . ßO . haben .

( Dieser Entwurf ist ohne Datum ! )





> auszurichten,auch befugt seyn mit Zuziehung u . consens derer Bey -

sitzer aus meuner Familie ein oder mehren rnenbra Collegii,so

so sich im Saufen,Huren,offenbaren Betrügereien u . anderem unor¬

dentlichen Lehen vertiefen,auszustossen u . des aus dieser Stif¬

tung ziehenden Vortheils verlustig zu machen .

Der medicus collegii,so secretarii u . Actuarii Stelle vertritt ,
soll jährlich vor seine Kühe im protocolliren u . registriren ,
über voriges allschon regulirte fl . 50 . haben .

( Dieser Entwurf ist ohne Datum ! )

2 ) :





Vorschriften

S4

Für dis Amtshandlungen her Stiftungpadninistration .

Die Willensmeinungen Senckenbergs über die Errichtung und

die Verwaltung seiner Stiftung sind in nachstehenden Vorschriften

niedergelegt :

1 ) der fttiftungabrief vom 18 • August 1763 und die Zugabe zu

diesem vom 16 . Dezember 1765 .
Mn
Die Gfiginalnie &erschrift Sonckenbergs dieser beiden stücke

sowie der 3 anderen nachfolgenden sind auf dem Archiv der Stadt —

Frankfurt unterüglb • C . 9 . H2 2 aufbewahrt . Von den beiden Hess Aencken -

borg im Jahral770 bei Brünnar eine grossere Anzahl Abschriften

durch Prue hersteile » ,von welchen jedem neu eintratenden Adminlg -

taror ein Exemplar eingoh &ndigt wird . Das Manualexemplar Sencksnberga ,

durch einige handschriftliche Zus &tae - die für die Amtshandlungen der

Administration unvtesentlich sincHvon ihm erweitert,befindt sich auf

dem Stadtarchiv . Ein » von Syndicu * Schudt nach den Tode Senckenberg

nach diesem vervollständigtes arucksxempl &r des Stifungsbriefes und

der Zugabe ist in einem Umschlag von CrOldpapier geheftet und tr &gt

auf dem Deckel die Inhaltsangabe und eine alte Invantarnimaer 54 .

Es wird in dem Kassenschrank der Stiftung aufbewahrt,und soll nicht

aus der Hand gegeben oder verliehen werden .

2 ) Senckenberg hatte sich in dem § 17,pg 60 der Zugabe zu dem

Stiftungsbrief das Hecht Vorbehalten noch weitere Verordnungen zu -

zufügen . In seinem Nachlasse fanden sich von solchen vor ;

a ) ein Heft bestehend aus 23 Foliobogen betitelt :

Konlta ufcd Notaraina an meine Herrn Dxecutores und das Collegi¬

um Uedicum,aur Nachricht Execution und Befolgung in supplenentum

des Testament * und in specie Oonationis auch Stiftungsinstrumenti

d . d . 18 . August 1 1763 in specie Jessen * 18 . 1764 ^ ajo sqt *

das Original dieses Schriftstückes blieb auf dem Stadtarchiv . Die

Administration erhielt eine von der Oerichts4Canxlei unter dem 6 .

tt &rz 1773 ausgefortigte Abschrift,in der Jedoch auf Befehl des Hatha

ein Passus ausgelassen worden war .





b ) eine gross © Anzahl Testamentszettel , Schedulae

x

Diese befinden sich ebenfalls auf dem Stadtarchiv . Nachdem Tode Sen -

ckenbergs erhielt die Administration nur von einem kleinen Teil der -

seiheneine Abschrift,welche der gerichtlichen Abschrift der " Nota -
i

mina beigefUgt wurde . Der Rest wurde als " anstdssig " befunden und

nicht mitgeteilt . Durch Herrn Stadtarchivar Dr . Kriegk erhielt
Ml

Administration im Jahre 1869 eiii vollständige Abschrift säomtlichar

Schedulae . Diese ist auf 28 Blätter geschrieben,auf der 57 ten Seite

ist der in der Abschrift der Notamina ( sfiie unter a $ ) ausgelassene

Bassus nachgetragen . Die Abschrift ist von Dr . Kriegk collationiert

und amtlich beglaubigt . Diese Abschrift ist die einzige existierende ,

sie ist in rotem Juchtenleder mit Goldpressung gebunden,wie die ge¬

richtliche Abschrift der Notamina . Beide sollen in dem Kassenschrank

der Stiftung aufbewahrt und nicht aus der Hand gegeben oder verlie¬

hen werden . Von den Notamina befinden sich in dem Archiv der Stiftung
i

noch zwei weitere,nicht amtlich beglaubigte gerichtliche Abschriften

und eine dritte,welche der Administrator Dr . Wagner geschrieben hatte ,

unter N2 . . . . aufbewahrt

In allen wichtigen Fragen,welche die Stiftung betreffen,sind

der Stiftungsbrief mit der Zugabe » die Konita und Notamina und die

Schedulae zu Rate zu ziehen . \ )
- j

. .
i

Da aber die Niederschriften Senckenbergs in den Honita und

Schedulae weder chronologisch noch inhaltlich geordnet sind,sondern

niedergeschrieben . wie sie ihm in den Sinn kamen,oder ihn beschäftig *
9 i'

ten,so sind zu einer leichteren Benutzung fUr die Administratoren

und Coexecutoren die wichtigsten Bestimiaungen ( die lateinischen in

einer durch einen Fachmann vorgenommenen deutschen Uebersetzung )

aus den beiden ausgezogen und inhaltlich geoi Jdfi^%® 'kft^?^ # Uhrt • ^r
Frankfurt A/Main . Dezember 1920
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